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Verbandsgemeinde
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Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

IM NOT FA L L
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Achtung!
Vorgezogener Redaktionsschluss für das „Wochenblatt“

Wegen dem Feiertag (Christi Himmelfahrt) am 26. Mai, wird der Redaktionsschluss
für die KW 22, Ausgabe 04. Juni 2022, auf Mittwoch, den 25. Mai 2022, 14:00 Uhr
vorverlegt.
Wegen dem Feiertag (Pfingstmontag) am 06. Juni, wird der Redaktionsschluss für die
KW 23, Ausgabe 11. Juni 2022, auf Dienstag, den 31. Mai 2022, 16:00 Uhr vorverlegt.

Wir bitten um Einhaltung der Redaktionsschlusszeit, da zu spät eingehende Presse-
texte leider nicht mehr berücksichtigt werden können.

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde eine Baseballkappe (blau) als Fundsa-
che (Fundort Glan-Münchweiler) und ein Wellensittich als Fundtier (Fundort Brücken)
gemeldet.
Wer Eigentumsansprüchegeltendmachenkann,meldet sichbitte imBürgerbüroSchö-
nenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210

Neues aus dem Werkausschuss Oberes Glantal
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Werkausschuss Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am 03.05.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wieder Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Maskenpflicht auch die sogenannte 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet! )
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Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen



öffentlich
Pumpstation Börsborn, Änderung des Niederspannungsnetzanschlusses; Auftrags-
erteilung

Die Pfalzwerke Netz AG erhält den Auftrag zur Änderung des Niederspannungsnetzan-
schlusses Pumpstation Börsborn. Die Auftragssumme schließt gemäß Angebot vom
30.03.2022 mit brutto 45.357,86 € ab.

Quirnbach, Ortsteil Liebsthal; Erneuerung der Wasserleitung Alte Straße
Der Werksausschuss beschließt, dass die Planungsvergabe erst nach Vorstellung des
hydraulischen Konzeptes der Wasserversorgungsleitungen der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal vergeben werden soll.

Wahnwegen, Ausbau der Heidestraße; Arbeiten an der Kanalisation und Wasserver-
sorgung

Die Arbeiten an Kanal und Wasser können durchgeführt werden. Das Büro Dilger wird mit
den Planungs- und Bauüberwachungsleistungen beauftragt. Nachöffentlicher Ausschrei-
bung können die Teilleistungen Kanal und Wasser im Zuge der Gemeinschaftsmaßnahme
mit der OG Wahnwegen auf das wirtschaftlichste Gesamtangebot erteilt werden.

Stellenausschreibung
DieVerbandsgemeinde Oberes Glantal sucht zum nächstmöglichenZeitpunkt eine/n

Sachbearbeiter/in
der Verbandsgemeindewerke

(m/w/d)

Ihre wesentlichen Aufgaben sind:
· Zahlbarmachung aller Annahme- und Auszahlungsanordnungen
· Meldung der Versicherungsdaten an die Zentralverwaltung für den Abschluss von

Versicherungen zum Schutz von Gebäuden und Anlagen, Sachwerten, Elektronik-
anlagen und zur Abwehr von besonderen Haftungsansprüchen

· Kaufmännische Buchführung
· Verteilungsreife Auswertung und Aufbewahrung der Arbeitsnachweise und
Fahrtenbücher sowie Lohnkostenverteilung und –verrechnung, Führen der Über-
stundenkartei

· Meldung der zu vergütenden Überstunden und der Zeitzuschläge mit Formblatt so
wie der Rufbereitschaft an die Personalverwaltung

· Rückforderung von Hausanschlusskosten und Führung der Hausanschlusskosten-
kartei, Rückersätze von Dritten

· Klär- und Fäkalschlammbeseitigung
Sie bringen mit:
· Bevorzugt eine abgeschlossene Ausbildung im Ausbildungsberuf der/des Ver-

waltungsfachangestellten, idealerweise der Fachrichtung Kommunalverwaltung
bzw. Angestelltenlehrgang I

· oder eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich
· Generell erwarten wir Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Flexibilität,

selbständige Arbeitsweise und Zuverlässigkeit sowie Bürgerfreundlichkeit.
Wir bieten Ihnen:
Die Stellenbesetzung erfolgt in Vollzeit und unbefristet.
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleis-
tungen. Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 6TVÖD.Schwerbehinderte Men-
schen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Der Dienstort der Verbandsgemeindewerke befindet sich derzeit in Waldmohr.

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unter-
lagen bis spätestens 03.06.2022an:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal Fachbereich 1A 1.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Wir bitten um Verständnis, dass wir nur Bewerbungen berücksichtigen können, die
das Anforderungsprofil erfüllen. Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Be-
werbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale
undkeineBewerbungsmappenoder Folien einzureichen.DieVerarbeitungder perso-
nenbezogenen Bewerbungsdaten richtet sich nach den Bestimmungen der EU-
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reise-
kosten werden nicht erstattet.

66901 Schönenberg-Kübelberg, 10.05.2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Erfolgreich beim Plakatwettbewerb
Insgesamt 15 Klassen und Kurse der IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr nahmen
amPlakatwettbewerbder FirmaSBN-WälzlagerGmbH&Co. KG teil undsorgtendamit für
eine rege Teilnahme der IGS am Wettbewerb. Die Idee des Plakatwettbewerbs war es,
Projektarbeiten und Leistungsnachweise der Schüler in Plakatform zu prämieren und
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit der Durchführung des Wettbewerbs will die Firma
SBN-Wälzlager einen Beitrag dazu leisten, in „eingeschränkten Zeiten“ durch attraktive
Preise Schülergruppen zu Leistung zu motivieren.
Projektleiterin Yasemin Elmas führte bei ihrer Rede bei der Preisverleihung eine pädago-
gische Begründung für das Engagement der Firma SBN- Wälzlager an: “Es ist immer wie-
der sehr schade, dass so schöne Plakate, die die Schüler zu Hause als Projektarbeit
oder Leistungsnachweis erstellen, nach der Präsentation im Unterricht wahrscheinlich

früher oder später, ohne es groß vorstellen zu können, in Vergessenheit geraten.“
FolgendeSchülerinnen undSchüler der IGSSchönenberg-Kübelberg/Waldmohr wurden
im Einzelwettbewerb ausgezeichnet und erhielten als Preise Laptops:
· Zahra Haidary/ Caroline, 5d
· Maurice Schäfer/Jaromir Diehl, 6d
· Maylin Jung, 7d
· Emely Kohlberg, 8c
· Nick Zerr, Arthur Dantewisch, Levin Defland, Alexander Messer, 9b
· Lars Zahn, 10a
Im Klassenwettbewerb wurden folgende Klassen mit Geldpreisen für die Klassenkasse
prämiert:
· 10a (1000,- Euro)
· 10d (700,-Euro)
· 8c (500,- Euro)
· 7d (400,- Euro)
· 6d (300,- Euro)
Peter Molter

Für die Badesaison 2022 suchen wir

Rettungsschwimmer (m/w/d)

zur Unterstützung des Teams im Freibad inWaldmohr (Beaufsichtigung des Badebet-
riebes, Beckenaufsicht).
Wir suchen zuverlässige Personen mit
- Deutschem Rettungsschwimmabzeichen in Silber oder mit entsprechender Berufs-

ausbildung
- Bereitschaft im Schichtdienst und an Wochenenden / Feiertagen zu arbeiten sowie

freundliches Auftreten, selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit                    
Die Stelle ist insbesondere für Schülerinnen/Schüler ab 18 Jahren und Studentin-
nen/ Studenten oder für aktive Personen im Ruhestand geeignet. Die Bezahlung er-
folgt in Form einer geringfügigen Beschäftigung.

Bitte bewerben Sie sich per Email, Anruf oder schriftlich:
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 – Personal
Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Frau Rebecca Brill, Tel. 06373 / 504-142
Email: bewerbung@vgog.de

Schönenberg-Kübelberg, im Mai 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister
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Landesamt für Steuern

Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz arbeitet auf Hochtouren
Grundbesitz – darunter fallen unbebaute und bebaute Grundstücke sowie land-
und forstwirtschaftliche Betriebe – wird in Deutschland vollständig neu bewer-
tet. Entscheidend hierfür ist der Wert des Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar
2022. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer auf Basis des reformierten
Grundsteuerrechts von den Städten und Gemeinden erhoben.

Rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten in Rheinland-Pfalz
Die Feststellungen der Grundsteuerwerte sollen in Rheinland-Pfalz bis Mitte
des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass die Fi-
nanzämter des Landes rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten (bundes-
weit rund 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten), z.B. Einfamilienhäuser, Ei-
gentumswohnungen, Geschäftsgrundstücke, Mietwohngrundstücke, aber
auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe, neu bewerten müssen. Anhand
der daraus berechneten Messbeträge können die Städte und Gemeinden dann
ihren jeweiligen Hebesatz festlegen und die neue Grundsteuer ab dem Jahr
2025 erheben.
Anders als bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte, die in den westdeut-
schen Bundesländern letztmalig zum 1. Januar 1964 stattgefunden hat, werden
nunmehr alle Daten digital erfasst.

Die bisherige dreistufige Berechnung der Grundsteuer wird in Rheinland-Pfalz bei-
behalten:

Was bedeutet die Grundsteuerreform für Eigentümerinnen und Eigentümer von
Grundbesitz?
Damit der Grundsteuerwert nach den tatsächlichen Verhältnissen sowie den
Wertverhältnissen des Grundstücks (und der Gebäude) zum Stichtag 1. Januar
2022 ermittelt werden kann, müssen Eigentümerinnen und Eigentümer von un-

bebauten und bebauten Grundstücken sowie von Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft alle zur Feststellung des Grundsteuerwerts erforderlichen Anga-
ben an das jeweils zuständige Finanzamt übermitteln. Hierfür werden nur weni-
geDatenbenötigt. Dabei handelt es sichbeispielsweiseumdieamtliche Fläche
des Grundstücks, Wohn-/Nutzfläche, Baujahr, Bodenrichtwert.
Die Erklärungen sind elektronisch zu übermitteln. Dies kann ab dem 1. Juli 2022
kostenlos über das Steuerportal “MeinELSTER“ (www.elster.de) erfolgen. Hier
finden sich die Formulare zur Grundsteuer unter „Formulare & Leistungen“.
Ebenfalls kann die Übermittlung über Drittsoftware erfolgen.
Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung soll am 31. Oktober 2022 enden.
Zu zahlen ist die Grundsteuer nach neuem Recht jedoch erst ab dem Jahr 2025.
HierzuversendendieStädteundGemeindengesonderteZahlungsaufforderungen.
Bis dahin erfolgt die Bemessung der Grundsteuer nach bisherigem Recht und
der darauf basierenden Bemessungsgrundlage.

Service für Eigentümerinnen und Eigentümer
Als Service plant die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz, den Eigentümerinnen
und Eigentümern von Grundbesitz im Regelfall ein Informationsschreiben zuzu-
senden. Diesem Schreiben sind die der Steuerverwaltung vorliegenden Geoba-
sisdaten zum jeweiligen Grundbesitz beigefügt (sog. Datenstammblatt als Aus-
füllhilfe). Soweit diese Angaben aus Sicht der Erklärungspflichtigen zutreffend
sind, können die entsprechenden Daten in die abzugebende Feststellungser-
klärung übernommen werden.
Das Datenstammblatt enthält Angaben zum Stichtag 1. Januar 2022, wie z. B.:
- Aktenzeichen,
- Flurstückskennzeichen,
- Lagebezeichnung,
- amtliche Fläche,
- Bodenrichtwert.  

Folgende Daten müssen unter anderem von den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern selbst ermittelt werden:
- Wohn-/Nutzfläche (z.B. in Bauunterlagen zu finden),
- Anzahl der Wohnungen,
- Anzahl der Garagen/Tiefgaragenstellplätze,
- Baujahr.
Der Versand dieser Informationsschreiben ist in der Zeit von Mai bis Juli 2022
vorgesehen.
Ausgenommen von diesem Zeitfenster sind aktive land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe, inklusive verpachtete Ländereien (Stückländereien). Hier werden
gesonderte
Informationsschreiben im August 2022 versendet.
Grund für diese nachgelagerte Versendung ist die Komplexität der Bewertung
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Im Zuge der Grundsteuerreform
wurde die bewertungsrechtliche Abgrenzung zwischen land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen und Grundvermögen punktuell neu geregelt. Das be-
deutet u.a., dass Gebäude bzw. Gebäudeteile, die Wohnzwecken dienen und
bisher im land- und forstwirtschaftlichenVermögen bewertet wurden, zukünftig
dem Grundvermögen zugeordnet und damit im Ergebnis der Grundsteuer B un-
terworfenwerden.Hierfür benötigendie Finanzämter ausreichendZeit zur Aktu-
alisierung des Datenbestandes.

Wichtige Termine:

· 1. Januar2022:HauptfeststellungszeitpunktzurErmittlungvonGrundsteuer-
werten.

· Ende März 2022: Öffentliche Aufforderung durch das Bundesministerium
der Finanzen zur Abgabe der Feststellungserklärungen.

· Mai bis August 2022: Versand eines Informationsschreibens samt Daten
zum Grundbesitz im Bereich des Grundvermögens bis Juli 2022, im Bereich
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens im August 2022.

· 1. Juli 2022: Beginn der elektronischen Annahme der Feststellungserklä-
rung über ELSTER (www.elster.de).

· 31. Oktober 2022: Ende der Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung.
· 1. Januar 2025: Entstehungszeitpunkt der reformierten Grundsteuer.

Weitere Informationen finden sich unter: www.fin-rlp.de/grundsteuer

Grundsteuerreform
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Die 10. Kulinarische Panorama-
wanderung war ein voller Erfolg
Die Jubiläumsveranstaltung der Kulinarischen Panora-
mawanderung am 8.5.22 war ein Besuchermagnet. Vie-
le kulinarische Köstlichkeiten und ein passendes Rahmenprogramm wurden zu strah-
lendem Sonnenschein entlang der Wanderstrecken geboten. Die Verbandsgemeinde
Glan-Münchweiler rief 2011 zum ersten Mal zu dieser Panoramawanderung auf. Die
Idee eine solcheVeranstaltung ins Leben zu rufen wurde u.a. durch HerrnSiegmund Nie-
bergall aus Matzenbach initiiert. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat nach der
Fusion der Verbandsgemeinden diese Veranstaltung weitergeführt.
Bei der Eröffnungsveranstaltung in Glan-Münchweiler spielten die Blechquäler und die
Kreisverwaltung Kusel präsentierte die Ausstellung der Wandermusikanten am Bahn-
hofsplatz. Bürgermeister Lothschütz eröffnete die Wanderveranstaltung und wünschte
allen eine schöne Wanderung. Er bedankte sich bei den zahlreichen ehrenamtlichen
Helfern und lobte die gute Zusammenarbeit mit allen an der Planung beteiligten Ortsge-
meinden, welche an der Strecke für das leibliche Wohl der Wanderer sorgten.

Besuch der Jugendoffizierin Fiack in der Oberstufe IGS

„Ist meineHeimat Europa nochsicher?“Vor allemdiese Frage stellt sich die europäische
Jugend seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Aus diesem Anlass besuchte Jugendoffi-
zierin Franziska Fiack von der Bundeswehr dieSchülerinnen undSchüler der 10. und 11.
Klassen an der Integrierten Gesamtschule in Schönenberg-Kübelberg.
Frau Fiack erläuterte in einem zweistündigen Vortrag die Hintergründe des Angriffskrie-
ges auf die Ukraine und wie sich die Sicherheitslage in Europa, Deutschland und der
NATO-Länder allgemein verändert hat. In einer anschließenden Austauschrunde hatten
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit mit der Jugendoffizierin ins Gespräch zu
kommen.
Befasst haben sich viele mit der Frage, ob Putin vor der Nato anhalten wird. Die kürzlich
entfachte Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht wurde ebenso disku-
tiert. Die Schülerinnen und Schüler sind sich zum Großteil einig, dass diese nicht um-
setzbar und gerade für die „Corona-Jugend“, nicht zumutbar ist.
Seit 1958 gibt es bundesweit hauptamtliche Jugendoffiziere. Zu den Aufgaben gehört es
jungen Menschen via Dialog die Sicherheits- und Verteidigungspolitik veranschaulicht
zu erläutern. Dazu ist es auch notwendig mit der oftmals missmutigen Wahrheit ehrlich
und differenziert umzugehen. So bleibt die Frage, ob Putin vor der NATO zurückschre-
cken wird, weiterhin offen.
Die Schülerinnen und Schüler bedanken sich für den interessanten Vortrag und Aus-
tausch bei der Jugendoffizierin Frau Fiack und bei den organisierenden Lehrern Frau Eck-
felder und Herr Wilhelm.
Eric Grabowski, 11. Jahrgangsstufe

Altenkirchen

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Altenkirchen hat in seiner Sitzung am 17.03.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

öffentlich
Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal und Austritt der OG Matzenbach Revierab-
grenzungsverfahren

Die Ortsgemeinde stimmt dem Austrittsgesuch der Ortsgemeinde Matzenbach aus dem
Forstrevier Glantal zu.

Sanierung der Leichenhalle;
Beauftragung eines Ingenieurbüros

Die Ortgemeinderat Altenkirchen beauftragt die Verwaltung einen Antrag zum Investiti-
onsstock zu stellen. Ob und welches Ingenieurbüro zur Erstellung der Unterlagen beauf-
tragt werden soll, ist noch zu klären.

Aufstellen einer iBench (smarte Sitzbank) in der Ortsgemeinde;
Festlegung verschiedener Faktoren

Der Ortsgemeinderat beschließt, sich an dem LEADER-Projekt des Landkreises Kusel zu
beteiligen und die laufenden Kosten für die Wartung, Versicherung etc. für eine iBench
mindestens für die Dauer der Zweckbindungsfrist zu tragen. Dem Landkreis Kusel wird
ein entsprechender Platz zum Aufstellen der Bank zur Verfügung gestellt. Dem Ab-
schluss einer entsprechenden Nutzungsvereinbarung wird insoweit zugestimmt.
Parkfläche in der Breitenbacher Straße;
Beratung und Zuschussantrag

Der Ortsgemeinderat beschließt eine neue Preisanfrage für eine Schotterung der Park-
fläche und eine Absenkung des Gehweges vor der Parkfläche einzuholen.

Verkehrssicherungsmaßnahme im Bereich der Bushaltestelle;
Aufstellen einer Warntafel

Der Ortsgemeinderat stimmt der Anschaffung einer Warn-Blinktafel zum Preis von
1.861,40 € zu.

Information über eine getroffene Eilentscheidung gemäß § 48 GemO
Der Ortsgemeinderat nimmt die getroffene Eilentscheidung zustimmend zur Kenntnis
und stimmt der
Auftragsvergabe an die Firma Schoonderwaldt zum Angebotspreis von 1.790,71 Euro
zu.
Einer im Bedarfsfall notwendigen monatlichen Verlängerung der Beauftragung der Fa.
Schoonderwaldt, durch den Ortsbürgermeister, wird ebenfalls zugestimmt.

Zuschussantrag
Der Ortsgemeinderat beschließt, dem Schützenverein Oberland e.V. einen Zuschuss in
Höhe von
500,00 Euro zu gewähren.

Benutzungs- und Entgeltordnung Höbelgraben
Der Ortsgemeinderat beschließt die Benutzungs- und Entgeltordnung.

Einladung der Vereinsvorstände
Unser Dorffest soll nach 2 Jahren Corona in diesem Jahr wieder stattfinden. Daher lade
ich alle Vereinsvertreter, die sich daran beteiligen wollen, zu einem Vorgespräch am
Mittwoch den 25. Mai um 19 Uhr ins Rathaus ein. Auf rege Beteiligung würde ich mich
freuen.
Geis Manfred, Ortsbürgermeister

Breitenbach

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Breitenbach hat in seiner Sitzung am 06.04.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

öffentlich
Erweiterung Friedhofstraße/In der Dreispitz

Der Ortsgemeinderat Breitenbach stimmt der Planung des Ing. Decker aus Kusel für die
Erweiterung Friedhofstrasse und der Straße In der Dreispitz zu.

Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B für das Haus-
haltsjahr 2022

Die Hebesätze für die Grundsteuer A werden auf 330 v.H. und für die Grundsteuer B auf
390 v.H. ab
1. Januar 2022 festgesetzt.

Aufstellung von iBenches (smarte Sitzbänke) in der Ortsgemeinde Breitenbach;
Beteiligung am LEADER-Projekt des Landkreises Kusel

Der Ortsgemeinderat beteiligt sich nicht am Leader-Projekt des Landkreises Kusel. Die
Aufstellung von einer iBenches ist nicht gewünscht.
nicht öffentlich

Gaststätte Schönbachtalhalle
Der Ortsgemeinderat beschließt über eine Angelegenheit der Gaststätte.
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Breitenbacher Carnevalverein
Der BCV feiert in diesem Jahr am 11.06. sein 33+2jähriges Bestehen ab 16:00 Uhr im
Festzelt auf dem Wilcher in Breitenbach. Neben einem bunten Programm erwartet Sie
auch unsere Haus- und Hofband, die Herzbuwe. Um mit uns zu feiern, sind Sie alle recht
herzlich eingeladen. Der Aufbau des 800 Mann Festzelt ist am 02.06. ab 9:00 Uhr. Hier-
für sind alle helfende Hände gerne willkommen und können sich unter 06386 5012
beim Vorstand melden.
Die Vorstandschaft

Landfrauenverein Breitenbach
Achtung! Am Mittwoch, 25.Mai 2022, findet um 18:30Uhr im DGH die längst fällige Mit-
gliederversammlung statt. Nach 2Jahren coronabedingten Stillstands ist die Versamm-
lung von besonderer Bedeutung. Hauptthema des Abends ist die Neuaufstellung des
Vorstands. Bitte kommen Sie zahlreich und machen Sie Vorschläge , oder noch besser:
Engagieren  Sie sich persönlich für ein Amt ! DieVersammlung wird gemäß den aktuellen
Coronavirus- Verordnungen ausgeführt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Ihr  Vorstandsteam, Vorsitzende Elke Witzel

Brücken
Förderverein spendet Spiel- und Fördermaterialien
Der im Jahr 2016 gegründete Förderverein Kita Brücken e.V. unterstützt die Kath. Kita St.
Laurentius Brücken von Beginn an finanziell in verschiedenen Projekten. So werden bei-
spielsweise die Kosten für die Musikalische Früherziehung derVorschulkinder in Koope-
ration mit der Kreismusikschule Kusel übernommen. Weiter ermöglicht der Förderverein
die Ausstattung der Kita nach dem Hamburger Raumkonzept sowie zahlreiche Ausflüge,
Kinderkonzerte und verschiedene Anschaffungen. Für diese großzügige Unterstützung,
das Engagement, die Organisation von Aktionen und Festen sowie Kleiderbasaren zur
finanziellen Unterstützung der Kita bedanken sich die Kinder und das Team sehr herz-
lich bei allen aktiven Mitgliedern des Fördervereins Kita Brücken e.V.

Dittweiler

LANDFRAUEN DITTWEILER
Am Samstag, 28.05.2022 unternehmen wir eine Halbtages-Wanderung. Abmarsch ist
um 14.00 Uhr am Bürgerhaus. Dann wandern wir amWartturmvorbei nach Ohmbach zur
Reismühle.Dort kehren wir ein. Weiter geht es nach Brücken, wo an diesemSamstag das
Weinfest stattfindet. Anmeldung bitte bis 24.05.2022 bei Carmen Kowolik
(06386/222). Wir freuen uns auf einen schönen Tag zusammen mit euch.
Das Vorstands-Team

Dunzweiler

Stellenausschreibung
Die Kommunale Kindertagesstätte „Die wilden Zwerge“ der Orts-
gemeinde Dunzweiler sucht ab sofort eine/n

Mitarbeiter/in im Sozial- und Erziehungsdienst (m/w/d)

Es handelt sich um eine befristete Vertretungsstelle mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich 30 Stunden.
Wir suchen eine zuverlässige Persönlichkeit mit erfolgreicher Berufsausbildung
 zum/zur Erzieher/in oder
 Sozialassistent/in oder
 Kinderpfleger/in.
Außerdem legen wir Wert auf Empathie- und Teamfähigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie die Freude am Umgang mit
Kindern.
DieVergütung erfolgt nach den Bestimmungen desTarifvertrages für den öffentlichen
Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bitte bewerben Sie sich!
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 31.05.2022 unter Beifügung der
üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).

Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Klink (Tel.
06373/9918) gerne zur Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Dunzweiler, 06.05.2022
gez. Volker Korst, Ortsbürgermeister
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Frohnhofen

Termin der Angelfreunde Kohlbachtal
28.Mai,ab9:00Uhr,ArbeitseinsatzamEntenweiher.BeischlechtemWetterentfälltderTermin

Glan-Münchweiler

Nahwärmenetz in Glan-Münchweiler
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
VielenDank für Ihr Interesse unddenzufriedenstellendenRücklauf bei unserer Fragebo-
genaktion zum Thema Nahwärme.
Die zahlreichen Bögen mit denen Hauseigentümer mitgeteilt haben, dass sie hohes In-
teresseaneinemAnschluss aneinNahwärmenetz habenoder es sich grundsätzlich vor-
stellen können haben uns im Projektteam bestärkt, uns weiter mit diesem wichtigen
Thema intensiv zu beschäftigen.
Es sind Straßen oder Gebiete im Dorf zu erkennen, in denen das Interesse höher ist als
in anderen.
Wir werdenuns diese Teile desDorfes in dennächstenWochennochmals genauer anse-
hen und haben auch vor, dort die Haushalte direkt anzusprechen und den Bedarf zu er-
fragen. Wenn also in den nächsten Wochen ein Mitglied unseres Projektteams bei Ihnen
klingelt undSie um IhreAntwort bittet :Wirwollen Ihnennatürlich nichts verkaufen, son-
dern wir sind fest davon überzeugt, dass die Realisierung eines Nahwärmenetzes auf
der Basis von erneuerbaren Energien oder nachwachsenden Rohstoffen ein Beitrag un-
sererGemeinde für denKlimaschutz sein kannund Ihnen für dieZukunft bezahlbareund
versorgungssichere Wärme ins Haus liefern kann.
Wir sind aber auch für Ihr klares „NEIN“dankbar. Dannwerdenwir Ihr Hausbei derweiteren
PlanungdesBedarfs nicht berücksichtigenundkönnenauf dieser Basisweiterarbeiten.
Für alle, die ggf. die verteilten Bögen nicht erhalten oder verlegt haben: Fragebögen er-
halten Sie gerne bei jedem Mitglied unseres Projektteams oder ganz einfach über unse-
re Homepage: www.glan-muenchweiler.de/gemeinde/nahwaerme
<http://www.glan-muenchweiler/>;
Ihr Projektteam Nahwärme in Glan-Münchweiler
Katrin Franz, Yanic Bonin, Florian Hanz, Gordon Klein, Jochen Kratsch, Dieter Kratsch,
Manfred Weißmann, Michael Grimm

BEKANNTMACHUNG
AmMittwoch, den25.05.2022, um19:00Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 7 und 8 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Dorferneuerung bzw. Sanierung;

Vorstellung vorgelegtes Angebot und Beschlussempfehlung über die weitere
Vorgehensweise

2.  Beratung und Beschlussempfehlung Aktualisierung des Versicherungsschutzes
von Gebäuden der Ortsgemeinde

3.  Beratung und Beschlussempfehlung zum Antrag der CDU-Fraktion zur Verkehrs-
beruhigung vor der Glantalschule

4.  BeratungundBeschlussempfehlungwegenschadhaftemBürgersteig imNelkenweg
5.  Beratung und Beschlussempfehlung Reparaturbedarf Fußwege Friedhof
6.  Informationen
nicht öffentlich
7.  Stellungnahme der Ortsgemeinde zur evtl. Errichtung einer PV-Freiflächenanlage
8.  Grundstücksangelegenheiten

Glan-Münchweiler, den 12. Mai 2022
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Coronasituation besteht während der gesamten Sit-
zung Maskenpflicht.

Gries

Der protestantische Kita-Trägerverbund      
des Kirchenbezirks Homburg
sucht für die prot. Kindertagesstätte Gries in 66903 Gries, Raiffeisenring 3

ab sofort eine Hauswirtschaftskraft
in Teilzeit mit 7,5 Stunden/Woche.

Die Vergütung erfolgt nach TVÖD VKA, bis EG 3
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld.
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie unter: pfarramt-miesau.de

Herschweiler-Pettersheim

VdK Ortsgruppe H.-P, Krottel- und Langenbach
Herzliche Einladung zum Ortsverbandstag.
Am Samstag den 28.05.22 findet im Sportheim Krottelbach um 15:00 unser Ortsver-
bandstag mit Neuwahlen statt. Der Vorstand freut sich auf das Erscheinen vieler Mitglie-
der. Jedes Mitglied erhält einen Verzehrbon über 5 €.
Vorankündigung: Am Freitag dem 15.07.22 18:00 findet wieder unser traditionelles
Sommerfest statt. Bei Spanferkel, Schweinerollbraten und Salaten möchten wir dann
mit unseren Mitgliedern einen netten Abend verbringen. Anmeldungen sind bis
01.07.22 bei allen Vorstandsmitgliedern möglich.
Der Vorstand

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 24.05.2022, um 19:00 Uhr, findet imSaal des Gemeinde- undVer-
einshauses, Am Schäfergarten 12, 66909 Herschweiler-Pettersheim eine Sitzung
des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses der Ortsgemeinde Herschweiler-Petters-
heim statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte5 und 6  – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022/2023

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gemäß § 97 I GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan

2. Qualitätsverbesserung Wanderwegebeschilderung
a) Vergabe Beschilderung
b) Vergabe touristische Wanderkarte

3.  Teilsanierung der Leichenhalle (I-Stockantrag)
4.  Informationen
nicht öffentlich
5.  Grundstücksangelegenheiten
6.  Informationen

Herschweiler-Pettersheim, den 11. Mai 2022
gez. Margot Schillo, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:
Aufgrundder aktuellenCoronasituationbestehtwährendder gesamtenSitzungMas-
kenpflicht.
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Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim bietet in der kommunalen Kindertages-
stätte „Regenbogen“ ab dem 01.08./01.09.2022 einen weiteren Platz zur Erlangung
der staatlichen Anerkennung als Erzieher/in.
Wir suchen:

einen Berufspraktikanten / eine Berufspraktikantin
im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

Wir wünschen uns von Ihnen:
- einen Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin
- Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern
- dass Sie Begeisterung und persönliches Engagement mitbringen
- Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
- Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereitschaft, sich gegen Masern impfen zu

lassen
Wir bieten:
- professionelle Anleitung durch erfahrene pädagogische Fachkräfte
- viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie während des Anerkennungsjahres
- Als Besonderheit bieten wir neben den allgemeinen pädagogischen Inhalten die

Möglichkeit die Arbeit in einer Wald-Kita kennen zu lernen.
- eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
- eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für

den öffentlichen Dienst bzw. des Tarifvertrages für Praktikantinnen/Praktikanten
im öffentlichen Dienst sowie alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis spätestens 25.05.2022 unter Beifügung der üblichen Unterla-
gen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8,
66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Ortsbürgermeisterin Frau Margot Schillo (margot-
schillo@web.de) gerne zur Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Herschweiler-Pettersheim, 08.04.2022
gez. Margot Schillo, Ortsbürgermeisterin

Krottelbach

Rechtsverordnung über die Freigabe von verkaufsoffenen
Sonntagen in der Ortsgemeinde Krottelbach
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21. No-
vember 2006 (GVBl. 2006 S. 351) i. V. m. § 1 der Landesverordnung über Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes (ArbSchZuVO) vom 24.04.2012 (GVBl. 2012 S.
147), jeweils in denzurzeit geltenden Fassungen, wird für die Ortsgemeinde Krottelbach
folgende Rechtsverordnung erlassen

§ 1
Die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Krottelbach dürfen an folgenden Sonntagen,
jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein:
Sonntag, den 29. Mai 2022
Sonntag, den 30. Oktober 2022

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes vom 06. Juni 1994
(BGBl. I, S. 1170, 1171) (ArbZG), jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen, sind zu be-
achten. (2) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit
Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer der an den unter § 1 genann-
ten Sonntagen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die die-
sen zum Ausgleich für die Beschäftigung an diesen Sonntagen gewährte Freistellung zu
führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Absatz 1 und § 3 dieser Verordnung werden als
Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 58 Absatz 1 Ziffer 14 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.
April 1976 (BGBl. I, S. 965), in der zurzeit geltenden Fassung, geahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter kann nach § 32 Absatz 1 des Mut-
terschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I, S. 1228), in der zurzeit geltenden Fas-
sung, als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S.
1170, 1171), in der zurzeit geltenden Fassung, können als Ordnungswidrigkeit nach §
22 Absatz 1 ArbZG geahndet werden.

§ 5
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Schönenberg-Kübelberg, den 05.04.2022
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz Bürgermeister

Abräumen von Grabstätten auf dem Gemeindefriedhof
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Ortsgemeinde beabsichtigt, auch in diesem Jahr einen Container zum Abräumenvon
Grabstätten auf dem Friedhof aufzustellen.
Für die Nutzung des aufgestellten Containers auf dem Friedhof Krottelbach wird eine Ge-
bühr von 50,00€ für Urnen- sowie Reihengräber und bei Familiengrabstätten 100,00€
fällig. Sie können die Grabsteine, die Einfassungen, Abdeckplatten und Beton darin ent-
sorgen. Weitere Kosten entstehen Ihnen in diesem Falle nicht.
Besteht aus verschiedenen Gründen der Wunsch, eine Grabstätte vor Ablauf der Ruhe-
frist abzuräumen, kann dies unter Angabe der besonderen Gründe bei der Ortsgemein-
de beantragt werden. Ein Grund kann z. B. das Alter oder gesundheitliche Probleme des
Nutzungsberechtigten sein, wenn gleichzeitig kein anderer Angehöriger zur weiteren
Grabpflege bereit ist.
Wenn also eine Grabstätte abgeräumt werden soll, melden Sie sich bei mir. Alle offenen
Fragen können dann noch geklärt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Karlheinz Finkbohner, Ortsbürgermeister

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Matzenbach

Nanzdietschweiler

Ausflug in die Bücherei

Nach den Einschränkungen der Coronazeit durften die Vorschulkinder aus der KITa Herz
Jesu in Nanzdietschweiler nach langer Zeit ihren ersten Ausflug erleben. Mit dem Boni-
fatiusbus der Pfarrgemeinde Hl. Remigius starteten die Kinder aufgeregt und fröhlich
zur Bücherei in Ramstein. Dort wurden sie herzlich empfangen von der Büchereileiterin
Frau Müller. Sie hatte sich ein kurzweiliges Programm überlegt, um die Kinder altersge-
recht in die Welt der Bücherei einzuführen. Dazu gehörte eine Schatzsuche in dem gro-
ßen Raum. Die Mädchen und Jungs erfuhren, was man alles ausleihen kann außer Bü-

chern, z. B. Hörspiele, Zeitschriften, Filme, Spiele usw. Interessiert lauschten sie dem
Bilderbuchvortrag von Frau Müller. Nun konnten sich die Kinder das große Angebot an
Sach- und Bilderbüchern und an Spielen genauer ansehen und zwanzig Artikel für vier
Wochen ausleihen. Nach so viel Konzentration gefiel es den Kindern sich auf einem na-
hegelegenen Spielplatz austoben zu dürfen und mit Gesang und Gelächter die Rück-
fahrt anzutreten.            

Landfrauen Nanzdietschweiler
Kurs für Nahrungszubereitung, „Salate und Beilagen für Feier und Grillparty“ am
02.06.22 um 19.30 Uhr in der Kurpfalzhalle.

Quirnbach

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 23.05.2022, um 19:30 Uhr, findet im Ratszimmer des Bürgerhau-
ses, Hauptstraße 5, 66909 Quirnbach/Pfalz eineSitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Quirnbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 3– öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO

b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.  Informationen
nicht öffentlich
3.  Informationen

Quirnbach, den 12. Mai 2022
gez. Stefanie Körbel, Ortsbürgermeisterin
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Rehweiler

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Rehweiler hat in seiner Sitzung am 07.04.2022 folgende Be-
schlüsse gefasst:

öffentlich
Pflanzplan für die Wiederaufforstung im Gemeindewald Rehweiler

Der Ortsgemeinderat beschließt, die von Herrn Bonin aufgestellte Variante 2 als Be-
pflanzung der Wiederaufforstungsfläche Rehweiler in Auftrag zu geben.

Rissesanierung Ortsstraßen
Der Ortsgemeinderat beschließt, momentan keine Rissesanierung in den Ortsstraßen
vorzunehmen.
Investitionsprogramm für die Jahre 2022 und 2025

Das von OB Scholz vorgeschlagene Investitionsprogramm wird übernommen.
Aufstellung von iBenches (smarte Sitzbänke) in der Ortsgemeinde Rehweiler;
Beteiligung am LEADER-Projekt des Landkreises Kusel

Der Ortsgemeinderat beschließt, sich nicht an dem LEADER-Projekt des Landkreises Ku-
sel zu beteiligen. Er bekundet sein Interesse an der Bank ohne Nebenkosten.
Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal und Austritt der OG Matzenbach - Revierab-
grenzungsverfahren

Die Ortsgemeinde stimmt dem Austrittsgesuch der Ortsgemeinde Matzenbach aus dem
Forstrevier Glantal nicht zu.

Schönenberg-Kübelberg

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 24.05.2022, um 18:00 Uhr, findet in der Aula der IGS Schönen-
berg-Kübelberg, St. Wendeler Straße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg eine Sit-
zung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 9 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. NBG „Langgewanne“ - Ausgleichsmaßnahmen
2.  Neubau des Rathauses der Verbandsgemeinde Oberes Glantal;

Mitwirkung der Ortsgemeinde bei der Standortfindung
3.  Nachwahl in den Ausschüssen
4.  Resolution DRK-Rettungswache
5.  Erstellung Parkplatzkonzept an der Grundschule/ am Friedhof
6. Bebauungsplan „Bike Park“;

a) Beschlüsse zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
b) Beschlüsse zu den Stellungnahmen während der Offenlage

7. Antrag der SPD-Fraktion;
2. Soforthilfe für Vereine

8.  Informationen
nicht öffentlich
9.  Grundstücksangelegenheiten

Schönenberg-Kübelberg, den 12. Mai 2022
gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

Kath. Kita St.Valentin

Im Januar’22 wurde in der kath. Kita St.Valentin, Kübelberg, die Roboterwerkstatt ins Le-
ben gerufen. In den letzten Wochen trafen sich die Vorschulkinder nachmittags, um ge-

meinsam kreativ und mit viel Spaß, echte Roboter zu konstruieren und zu programmie-
ren. Es standen eine Vielzahl von Angeboten rund um das Thema Roboter zur Verfügung,
die den Kindern auf eine spielerische und motivierende Art und Weise den Weg in eine
Welt der Digitalisierung zeigten. Wir hörten ein Robotermärchen, haben ein Lied gesun-
gen, gebastelt und gemalt, Collagen erstellt, einen echten Roboter gebaut und gelernt
ihn über ein Tablet zu programmieren. Die Kinder haben sich im Vorhinein ihre Gedan-
ken über das Thema gemacht und wir haben die Fragen auf einem Plakat gesammelt:
Können Roboter krank werden?, Kann mir der Roboter aufräumen helfen?, Warum sehen
manche Roboter so und andere anders aus?... Es war uns wichtig, dass die Kinder nicht
nur planlos über das Tablet konsumieren, sondern selbst zum Produzenten ihrer digita-
len Medien werden. Der Roboter fand hierbei großen Zuspruch und die Kinder waren
sehr vom Roboter Rowlie angetan. Selbst die jüngeren Kinder kennen ihn mittlerweile
beim Namen…Bei den Treffen nutzten wir die Roboter von Tinkerbots: ,,My first Robot„„.
Dabei wurden das Projekt durch eine großzügigen Spende von der Stiftung Pfalzmetall
ermöglicht. Zu drei baugleichen Robotern mussten zusätzlich ein Tablet, Schutzhüllen
und Boxen angeschafft werden. Auch ein Erweiterungsset wurde angeschafft.
Da die Vorschulkinder den Umgang mit dem Roboter erlernt haben, steht das Material
für sie frei zur Verfügung. Jedes Vorschulkind hat seinen eignen Zugang auf der App und
kann nun nach seinem Lerntempo das Programmieren des Roboters vertiefen. Zum Ab-
schluss der Treffen erhielt jeder eine Urkunde “„Roboterbaumeister/in“„ und durfte ein
Foto mit Rowlie machen.

Móarbær Hestakeppni 2022
Sportturnier für Islandpferde und WM-Sichtungsturnier
Bald ist es wieder soweit! Nach 2 Jahren Corona-Pause geht es endlich wieder los mit
dem Turniersport auf dem Islandpferdegestüt Móarbaer in Schönenberg-Kübelberg an-
lässlich des Turniers „Móarbær Hestakeppni 2022“, das als Sichtung der deutschen
Equipe für die Mitteleuropäischen Meisterschaften der Islandpferde ausgetragen wird.
Erwartetwerden ca. 350Pferd-Reiter-KombinationenReiter aus ganzDeutschlandsowie
aus den Nachbarländern Schweiz und Frankreich, um sich in verschiedensten Gang-,
Dressur- und Passwettbewerben miteinander zu messen. Bereits seit 2014 finden sehr
erfolgreiche Islandpferdeturniere, die sich bei Reitern undZuschauern immer großer Be-
liebtheit erfreuen, auf der Anlage von Familie Kohl statt. Unterstützt vom ortsansässigen
Islandpferdeverein Móarbær, aus dessen Reihen selbst viele Reiter in den unterschied-
lichsten Prüfungen an denStart gehen werden, ist zu erwarten, dass uns auch 2022 eine
tolle Veranstaltung bevorstehen wird. Wir wünschen allen Reitern des IPV Móarbær viel
Erfolg und viel Spaß bei ihren Prüfungen und laden natürlich Sie alle ein, vom 26.-29.
Mai 2022 auf dem Islandpferdegestüt Móarbær vorbeizuschauen. Besonderes High-
light wird samstagabends der Mitternachtstölt, bei dem die Teilnehmer kostümiert in
verschiedenen Tempi Tölt um den Sieg reiten, sowie am Sonntag der Finaltag, an dem
die Besten jederVorentscheidung gegeneinander antreten. Der Eintritt ist frei – für Spei-
sen und Getränke ist bestens gesorgt!!!
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Pensionärverein Schönenberg - Sand
Einladung zum gemütlichen Nachmittag
Am Freitag den 20Mai um 15 Uhr laden wir alle Mitglieder und gerne auch Nichtmitglie-
der zum gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen ein.Das zwanglose Treffen fin-
det wie des öffteren beim Conny im Schützenhaus Schönenberg statt. Also bringt gute
Launemit und freut Euch auf das ein oder andere Schwätzchen.
Euer Team vom Pensionärverein.

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO–Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am 07.04.2022 fol-
gende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Verpflichtung von nachrückenden Ratsmitgliedern

Herr Dominik Schönborn (CDU-Fraktion) hat sein Mandat im Ortsgemeinderat und den
Ausschüssen niedergelegt. Für ihn rückt Frau Olga Baumeister in den Ortsgemeinderat
nach.
Herr Martin Mohrbach (SPD-Fraktion) hat ebenfalls sein Mandat im Ortsgemeinderat
und den Ausschüssen niedergelegt. Für ihn rückt Herr Wolfgang Hubig in den Ortsge-
meinderat nach.
Die Nachrücker wurden von Ortsbürgermeister Wolf per Handschlag auf die gewissen-
hafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet und haben eine Ausfertigung des Kommunal-
breviers erhalten.

Einwohnerfragestunde
Zur Einwohnerfragestunde wurden Anträge an den Ortsbürgermeister gerichtet, die mit
dem entsprechenden Antwortschreiben in der Sitzung bekanntgegeben wurden.
Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 der Ortsgemeinde
Schönenberg-Kübelberg
Vollzug der §§110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019
der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg sowie Entlastung des Ortsbürgermeis-
ters und der Beigeordneten der OrtsgemeindeSchönenberg-Kübelberg sowie Entlas-
tung des Bürgermeisters und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde.
a) Bekanntgabe der Jahresrechnung
b) Bericht über die Prüfung der Belege
c) Feststellung des Jahresabschlusses 2019
d) Entlastungserteilung

a) Die Jahresrechnung 2019 wird bekannt gegeben und zur Kenntnis genommen.
b) Der Bericht über die Belegprüfung wird vorgetragen und zur Kenntnis genommen. Bei
der Prüfungwurden keine Beanstandungen festgestellt. Bezüglich der steigenden Ener-
giekosten soll der Klimaschutzbeauftragte der Verbandsgemeinde eingeschaltet wer-
den.
c) Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg wird mit folgenden
Zahlen festgestellt und beschlossen:

Bilanzsumme = 36.970.669,88 €
Kapitalrücklage (unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses i.H.v. 870.801,27 €)
= 12.166.587,12 €
SoweitHaushaltsüberschreitungen entstanden sind,werdendiese nachträglich geneh-
migt.
Der Bildung der Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste jeweils i.H.v.
1.923.800,-€ zu Gunsten des HH-Jahres 2020 wird zugestimmt.
d) DemOrtsbürgermeister unddenBeigeordnetenderOrtsgemeinde sowie demBürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde wird Entlastung erteilt.

Information zur Errichtung eines Fachmarktzentrums in Verbindung mit einem MVZ
Im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde im Bereich
zwischendenVerbrauchermärktenALDI undPenny sowieder Kläranlage eineSonderflä-
che „Großflächiger Einzelandel“ aufgenommen. Herr Marcel Budach möchte in diesem
Bereich ein Fachmarktzentrum sowie ein MVZ errichten.
NachKlärungverschiedener FragenundAnregungensoll dasKonzept in einer der nächs-
ten Sitzungen erneut vorgestellt werden.
Information zum Bau einer Mehrzweckhalle

Herr Karl-Heinz Schoon informierte den Rat anhand einer Präsentation über die weitere
Vorgehensweise.
NBG „Langgewanne“ - Ausgleichsmaßnahmen

Der Aufstellung für die landespflegerische Maßnahme NBG Langgewanne wird im
Grundsatz zugestimmt. Es soll aber weiterhin noch nach Einsparmöglichkeiten gesucht
werden.
Städtebauförderung;
Neugestaltung des Einmündungsbereiches Pestalozzistraße/Saarbrücker Straße

Den vorliegenden Plänen wird zugestimmt. Der Bürgermeister wird ermächtigt mit den
Eigentümern vorrangig die Ausführung in Variante 2 oder Variante 3 abzustimmen.

Behindertengerechte Erschließung des historischen Bierkellers;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Die Rohbauarbeiten zur Erschließung des historischen Bierkellers wurden an eine Fach-
firma vergeben.
Aufgrund von Problemen bei den Erdarbeiten, den dadurch bedingten Änderungen der
Statik und Prüfstatik, sowie den zeitlichen Verzögerungen aufgrund der Witterung und
dem damit einhergehenden Anstieg der Materialkosten, wurde von der Firma ein Nach-
tragsangebot vorgelegt.
Da das Vorhaben bis zum 30. Juni 2022 aufgrund der Zuschusszusage abgeschlossen
sein muss, wurde über dem Nachtragsangebot aufgrund der Dringlichkeit, per Eilent-
scheid zugestimmt.

Vergabe der Abrissarbeiten des Gebäudes Schulstraße 6
Der Auftrag über die Abrissarbeiten des Gemeindegebäudes Schulstraße 6 wird an die
wirtschaftlichste Bieterin vergeben.
Bebauungsplan „Am Kübelberg“, 4. Änderung;
a) Aufstellungsbeschluss
b) Beschluss über die Annahme des Satzungsentwurfes
c) Beschluss über die Beteiligung der Öffentlichkeit
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d) Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Aufgrund der Empfehlung des Haupt-, Bau- und Finanzausschuss fasst der Ortsgemein-
derat folgende Beschlüsse:
a) Der Ortsgemeinderat beschließt das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes
Gewerbegebiet „Am Kübelberg“ einzuleiten (Aufstellungsbeschluss)
b) Der Ortsgemeinderat billigt den vorgelegten Entwurf des 4. Änderungsplanes zum B-
Plan Gewerbegebiet „Am Kübelberg“
c) Der Ortsgemeinderat beschließt die öffentliche Auslegung des 4. Änderungsplanes
zum B-Plan Gewerbegebiet „Am Kübelberg“
d) Der Ortsgemeinderat beschließt die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Bebauungsplan „Miesauer Straße“;
Aufstellungsbeschluss

Dem grundsätzlichen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes “Miesauer
Straße“, auf der Grundlage des Lageplanes, wird zugestimmt.
Neubau Kita St. Valentin Kübelberg
- Vergabe Architektenleistungen

Der Ortsgemeinderat stimmt – unter dem Vorbehalt der vergaberechtlichen Vorausset-
zungen – dem Vertragsschluss, unter Berücksichtigung des Ergebnisses des VgV-Ver-
fahrens mit der Bietergemeinschaft Architekturbüro Keßler, Alzey & GHBA Architekten,
Mainz, zu.

Gewerbegebiet Mehlpfuhl, Bauabschnitt III b;
Erschließung eines Teilbereiches (Fl.-Nrn.: 1014/1, 1014/2)

Der Erschließung des Teilbereiches über das Flurstück 1012/10 wird zugestimmt. Die
Fa. Lidl-Immobilen GmbH & Co.KG soll nochmals kontaktiert werden, damit die Erschlie-
ßungsstraße schnellst möglich hergestellt wird.
Neubau des Bauhofes;
Vorstellung eines Entwurfes

Der Ortsgemeinderat hatte im Rahmen der letzten Sitzung vom 17.02.2022 den Stand-
ort im Gewerbegebiet „Im Mehlpfuhl“ für einen Neubau des gemeindlichen Bauhofes
festgelegt.
Auf der Grundlage eines ersten Diskussionsentwurfes wurde die Planung fortgeschrie-
ben. Hier wurden mehrere Verbesserungen vorgeschlagen. Der Rat wurde hierüber in
Kenntnis gesetzt.

Widmung von Gemeindestraßen gem. § 36 LStrG
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg beschließt die Widmung der nachfolgend
aufgeführten Straßengrundstücke gem. § 36 LStrG für den öffentlichen Verkehr:
· Flurstück 661/3 (Gemarkung Schönenberg) mit der Straßenbezeichnung

„Rembrandstraße“
· Flurstück 673/1 (Gemarkung Schönenberg) mit der Straßenbezeichnung

„Alois-Metzger-Straße“
· Flurstück 668/3 (Gemarkung Schönenberg) mit der Straßenbezeichnung

„Rubenstraße“
· Flurstück 497/3 (Gemarkung Sand) mit der Straßenbezeichnung „Feuerbachstraße“
· Flurstück 497/4 (Gemarkung Sand)
Die Verwaltung wird beauftragt die Widmung öffentlich bekannt zu machen.
Für das Flurstück 497/4 (Gemarkung Sand) wird die Straßenbezeichnung Käthe-Koll-
witz-Straße beschlossen
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg beschließt die Widmung des Straßen-
grundstückes Flurstück 497/4 (Gemarkung Sand) mit der Straßenbezeichnung Käthe-
Kollwitz-Straße gem. § 36 LStrG für den öffentlichen Verkehr:
Die Verwaltung wird beauftragt die Widmung öffentlich bekannt zu machen.

Neuordnung/Vergabe von Geschäftsbereichen
Der 1. Ortsbeigeordneten Frau Lydia Fischer werden die Geschäftsbereiche Grund-
stücks- und Gebäudemanagement (Gemeindeeigene Wohnungen, Liegenschaften),
Kulturhaus, Öffentlichkeitsarbeit, und Internet übertragen.
Dem Ortsbeigeordneten Herrn Harald Schöfer werden die Geschäftsbereiche Baustel-
lenmanagement (Baubesprechung, Terminüberwachung), Jugend und Soziales (JUZ,
Streetworker), Öffentlichkeitsarbeit, Grünanlagen, Kreisel und Denkmäler übertragen.
Dem Ortsbeigeordneten Herrn Matthias Mohrbacher werden die Geschäftsbereiche
Märkte, Innerörtlicher Verkehr, Geschwindigkeitsmessgerät
Bürgerhäuser, Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege und Wanderwege
übertragen.

Informationen
- Zu dem Antrag der CDU-Fraktion vom 23.03.2022 „öffentliche Toilette in den Räum-

lichkeiten der  Verbandsgemeinde“ wird ein Gesprächstermin mit der Verbands-
gemeinde erfolgen. Gegenstand des Gespräches wird auch der Rathausneubau sein.

- Die neue Homepage der Ortsgemeinde Schönenberg ist online.
- Die Beschattung der Kita Kleine Strolche geht voran. 2 Bäume wurden bereits

gepflanzt und ein    Sonnensegel wurde bestellt.
- Die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 28 werden an ukrainische Flüchtlinge

vermietet. Im Bürgerhaus in Schönenberg wird eine Kita-Gruppe für Flüchtlingskinder
eingerichtet.

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten

Der Ortsgemeinderat hat über die Veräußerung von Grundstücken beraten und be-
schlossen.

Pfälzerwald-Verein Schönenberg-Kübelberg e.V.
Liebe Wanderfreunde,
zu unserer nächsten Wanderung am Mittwoch, den 25. Mai lade ich alle Wanderfreunde
ein. Wir wandern durch Wald und Feld, eben durch die nun blühende Landschaft zum
Schäferhundeverein Schönenberg-Kübelberg. Auch Nichtmitglieder sind wie immer
herzlich willkommen. Wir treffen uns um 13:30 Uhr am Rathausplatz. Die Wanderfüh-
rung übernimmt Familie Christmann

Landfrauen Ortsverein Schönenberg-Kübelberg
Kaffeenachmittag für unsere Besucher aus der Ukraine
Am Montag, den 25. April um 15:00 Uhr haben die Landfrauen die ukrainischen Besu-
cher unserer Ortsgemeinde zu Kaffee und Kuchen ins Valentinshaus eingeladen. Dieses
wurde uns freundlicherweise von Herrn Pfarrer Kapolka zur Verfügung gestellt. Unseren
ca. 60 Gästen hat der Nachmittag sehr gut gefallen und auch sehr gutgetan. Hier konn-
ten Sie sich gegenseitig austauschen und auch die Landfrauen kennenlernen. Ihre
Dankbarkeit haben Sie deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Dank der Vorstandschaft
geht an unsere Mitglieder, ihre Hilfsbereitschaft war überwältigend. Sie haben uns bei
der Organisation unterstützt, haben gebacken und auch gespendet.
Die Vorstandschaft

Neues aus dem Haupt-, Bau und Finanzausschuss
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Haupt-, Bau und Finanzausschuss Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am
05.05.2022 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Entscheidung über gemeindliches Einvernehmen gem. § 36 BauGB

Der Ausschuss beschließt, dass die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg das Einver-
nehmen für die Bauvoranfrage eines EFH auf dem Grundstück 507 in der Gemarkung
Kübelberg erteilt. Weitere Ergänzungen werden in Schriftform an die Verwaltung weiter-
geleitet.

Steinbach

Landfrauenverein Steinbach
Kochkurs
„Salate und Beilagen ein perfektes Paar“, am Mittwoch, dem 25.Mai 2022, 19:30 Uhr im
Piussaal. Es gelten die aktuelle Hygienevorschriften.

Wahnwegen

Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wahn-
wegen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 liegt während der allgemeinen Öff-
nungszeitenbei derVerbandsgemeindeverwaltungOberesGlantal, Rathausstraße8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.10 bis zur Beschlussfassung durch den
Gemeinderat zur Einsichtnahme aus.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wahnwegen haben die Möglichkeit, inner-
halb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge zum Entwurf der Haus-
haltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 einzureichen. Die
Vorschläge sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung einzureichen.

Nahwärme in Wahnwegen
NATURSTROM verzeichnet überwältigende Resonanz
Im Auftrag der Ortsgemeinde Wahnwegen erstellt die NATURSTROM AG gemeinsam mit
dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) aus Birkenfeld ein energe-
tisches Quartierskonzept, das auf Erneuerbaren Energien basiert. Die Rückmeldungen
der Bürgerinnen und Bürger auf die Erhebungen des Öko-Energieversorgers übersteigen
alle Erwartungen.
Im Rahmen des von der Gemeinde Wahnwegen beauftragten energetischen Quartiers-
konzeptes veranstaltete die NATURSTROM AG im vergangenen Jahr zwei Informations-
veranstaltungen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. In diesen stellte der
Öko-Energieversorger nicht nur eine innovative Nahwärmeversorgung vor, sondern ging
auch auf die Vorteile der dezentralen Energiewende ein.
Die Resonanz der Anwohnerinnen und Anwohner auf das potenzielle Nahwärmekonzept
könnte kaum besser sein. Stand heute erhielt NATURSTROM bereits rund 160 positive
Rückmeldungen. Diese haben einen entscheidenden Einfluss auf die Netzplanung: Je
mehr Bürger:innen das Projekt befürworten, desto wahrscheinlicher kann eine Verle-
gung im gesamten Ort realisiert werden.
Die Planungen für das Quartierskonzept werden im Mai abgeschlossen werden. An-
schließend werden auf einer Informationsveranstaltung im Frühsommer die nächsten
Schritte vorgestellt. Details zur Veranstaltung werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Mit Nahwärme durch die Krise
Eine Umstellung auf regenerative Energieträger ist essenziell: Nicht nur um das Kima zu
schützen, sondern auch um unabhängig von fossilen Importen zu werden. Nur so können
die Energiepreise stabilisiert und eine Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Um
Wahnwegen zukunftssicher zu machen, ist ein Nahwärmenetz die ideale Lösung.
AlleBürger undBürgerinnen, die nochkeinen Fragebogen abgebenhaben, sindgebeten
dies so bald als möglich vorzunehmen, damit sie noch in der Planung berücksichtigt
werden können. Der Fragebogen kann unter www.naturstrom.de/wahnwegen herunter-
geladen oder direkt bei Herrn Stötzer abgeholt werden. Auf der Webseite befinden sich
zudem ausführliche Informationen zum geplanten Quartierskonzept.
Ansprechpartner Ortsgemeinde Wahnwegen:
Lutz Stötzer, 0176-55570544
Ansprechpartnerin NATURSTROM:
Saskia Bleher, Saskia.Bleher@naturstrom.de, 09545-443843-622

21. Mai 2022 Seite 13AMTSBLATT



Waldmohr

Nabu Waldmohr
Wanderung durch den Scheidelberger Woog
Siemachtmit denBesonderheitenderTier- undPflanzenwelt indiesemGebiet derWest-
pfälzischen Moorniederung bekannt und weist auch auf die historischen Spuren
menschlicher Aktivitäten hin.
Termin: Sonntag, der 29. Mai 2022 von 9.30 bis 15 Uhr
Treffpunkt: Walter-K-Hanß-Platz, Waldmohr
Wir fahren bis zum Umspannwerk der Pfalzwerke an der Schanzer Mühle. Von dort geht
es auf einem 4 km langen Rundweg durch die Niederungen des Landsuhler Bruches, vor-
bei an Teichen und Resten der ehemaligen Moorlandschaft. Gutes Schuhwerk ist sinn-
voll. Zum Abschluss wollen wir einkehren in die Gaststätte zum Ochsen in Hauptstuhl.
Zur besseren Planung ist eine Anmeldung für das Mittagsessen bis eine Woche vorher
erforderlich (Tel. 06373 1687).

Ökumenischer Pflegeverein Waldmohr e.V.
informiert:
hiermit werden alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am
Donnerstag, dem 02.06.2022, Beginn 19.00 Uhr, in das Bürgerhaus der Stadt Waldmohr
herzlich eingeladen.
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Totenehrung
3.1 Bericht des 1. Vorsitzenden
3.2 Jahresbericht „Gemeindeschwester Heute“
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer/in
6. Entlastung des Vorstandes
7. Verschiedenes
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
gez. Lutz Bockhorn 1. Vorsitzender

Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
21.05.2022 (Rogate), 18.30 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler: Zentraler, teilweise
interaktiver Abendgottesdienst mit der Konfirmandengruppe zur Frage „Wohin geht die
Reise?“
Kein Gottesdienstangebot in Glan-Münchweiler
26.05.2022 (Christi Himmelfahrt), 10.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler: Zen-
traler Gottesdienst mit Taufe
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470 Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
22.05. 10:30 Uhr Gottesdienst
Dunzweiler
--------
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 22.05.2022 10.00 Uhr: Gottesdienst anschl. Kirchenkaffee
Es gilt für die Gottesdienstbesucher die 3G Regel (geimpft, genesen oder tagesaktuell
getestet), zusätzlich besteht während des Gottesdienstes Maskenpflicht. Die Nachwei-
se werden an der Tür kontrolliert.
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Pfarrerin Christmann ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 20. Mai 2022
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 22. Mai 2022
10 Uhr Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim
Donnerstag, 26. Mai 2022 (Christi Himmelfahrt)
10 Uhr Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 27. Mai 2022
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 29. Mai 2022
9 Uhr Zeltgottesdienst Feuerwehrfest Krottelbach
10 Uhr Ohmbach und Herschweiler-Pettersheim
Corona-Info: Für Gottesdienste gilt die Maskenpflicht.
Termine
Gemeinsames Mittagessen
Donnerstag, 26. Mai, 12 Uhr, Jugendheim, Herschweiler-Pettersheim
Hilfe für die UKRAINE
Unserer Kirchengemeinde unterstützt die Menschen in der Ukraine über die Organisati-
on LICHT IM OSTEN. Durch die Kleidersammlung ist diese Organisation in unserer Ge-
meinde bekannt und sie hat sehr gute Kontakte in die Ukraine. Wenn sie die Menschen
in ihrer schwierigen Situation in der Ukraine auch unterstützen wollen, können Sie dies
mit einer Spende auf das nachfolgende Konto von Licht im Osten tun.
Angaben zum Zahlungsempfänger:
LICHT IM OSTEN Deutschland, IBAN: DE82 6045 0050 0000 0508 54, Verwendungs-
zweck: Nothilfe Ukraine, Freundesnummer: 117657 (falls Sie eine Spendenbescheini-
gung benötigen, bitte auch den vollständigen Namen angeben).
Vielen Dank an alle Spender, Ihre Kirchengeneinde
Kindergottesdienst
Informationen über Überraschungspost und Video-Info über WhatsApp bei Bernadette
017 12 83 75 86 oder  Laura 015 75 15 18 68 2
Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de
www.kirche-hp.de, https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 22.5.2022
10:00 Uhr      Gottesdienst in Gries
Dienstag, 24.5.2022
11:00 Uhr       Redaktionsschluss fürs Kerchebläädche
Donnerstag, 26.5.2022
10:00 Uhr      Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt im Pfarrgarten in Miesau mit Taufe

von Ella Bellmann
Sonntag, 29.5.2022
10:00 Uhr      Gottesdienst in Miesau
Öffnungszeiten: Pfarrerin UteStoll-Rummel ist immer zu sprechen oder per mail zu errei-
chen. Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr
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geöffnet. Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: prot.pfarramt.miesau@t-online.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 20.05.
19.00 Uhr im Gemeindehaus: Vortrag und Austausch zum Thema Pilgern und unterwegs
sein: Wenn die Seele laufen lernt. Freier Eintritt (um Spende wird gebeten)
Samstag, 21.05.
09.00 Uhr Schnupperpilgern (Gebühr 15,00 Euro, max. 15 Plätze). Nähere Informatio-
nen bei Frau Heinz, Tel. 06373-9090
Sonntag, 22.05.
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 29.05.
10.00 Uhr Gottesdienst
Zutritt nur mit FFP2 bzw. Medizinischer Maske. Die Maske muss während dem gesamten
Gottesdienst getragen werden! Bitte beachten Sie weiterhin die Abstands- und Hygie-
neregeln. Unsere Bürozeiten sind dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie
donnerstags von 15.30 – 17.00 Uhr Telefon: 06373-3256.
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Im dringenden Notfall wenden Sie sich bitte an
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen, Tel. 06332-487699.

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 21. Mai
18.00 Uhr  Vorabendmesse  Glan-Münchweiler
Sonntag 22. Mai
09.00 Uhr Sonntagsmesse Nanzdietschweiler
10.30 Uhr Sonntagsmesse Rammelsbach
10.30 Uhr Sonntagsmesse  Reichenbach-Steegen
18.00 Uhr  Wohnzimmer-Gottesdienst    Remigiusberg
18.00 Uhr  Maiandacht                               Nanzdietschweiler
Dienstag 24. Mai
18.00 Uhr  Bittmesse mit Prozession       Remigiusberg
18.00 Uhr  Werktagsmesse Glan-Münchweiler
Mittwoch 25. Mai
18.00 Uhr Werktagsmesse                        Nanzdietschweiler
Donnerstag 26. Mai
09.00 Uhr Festtagsmesse Glan-Münchweiler
10.30 Uhr Festtagsmesse                         Rammelsbach
10.30 Uhr Festtagsmesse                         Reichenbach-Steegen
Freitag 27. Mai
18.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0, Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Michael Huber

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 20. Mai:
18.00 Uhr        Sand                            Maiandacht
18.30 Uhr        Sand                            Messfeier für alle Verstorbenen des letzten Monats
Samstag, 21. Mai:
17.00 Uhr        Dunzweiler                 Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Waldmohr                  Messfeier am Vorabend
Sonntag, 22. Mai:
9.00 Uhr          Ohmbach                    Messfeier
10.30 Uhr        Sand                            Messfeier
Mittwoch, 25. Mai:
8.30 Uhr          Kübelberg                   Messfeier im Haus St. Valentin
18.30 Uhr        Brücken                      Messfeier
18.30 Uhr        Breitenbach                Messfeier
Donnerstag, 26. Mai:
10.30 Uhr        Sand                            Messfeier
10.30 Uhr        Waldmohr                  Messfeier
Freitag, 27. Mai:
18.30 Uhr        Schmittweiler             Messfeier
Samstag, 28. Mai:
17.00 Uhr        Elschbach                    Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Brücken                      Messfeier am Vorabend
Sonntag, 29. Mai:
9.00 Uhr          Breitenbach                Messfeier
10.30 Uhr        Sand                            Messfeier
Hygienevorschriften für unsere Gottesdienste
1. Zutritt ohne Nachweis möglich.
2. Maskenpflicht! Tragen Sie bitte eine OP/FFP2-Maske während des gesamten Gottes-
dienstes.
Aktuelle Informationen erhalten Sie über unsere Homepage oder im Pfarrbüro.

Jubelkommunion 2022
am Sonntag, den 12. Juni um 10.30 Uhr in Brücken für die Jubilare aus Brücken, Elsch-
bach, Kübelberg und Ohmbach. Eingeladen sind alle, die eiserne, diamantene, goldene
und silberne Kommunion feiern. Bitte melden Sie sich im Pfarramt an.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus, Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel: 06373/3720, E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donners-
tag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
22.05.2022 10.00 Uhr Gottesdienst mit Jürgen Kizler
Jeden Donnerstag 16:00-17:30 Uhr
Jungschar “Coole Kids“ Für Jungen und Mädchen von 6-11 Jahren
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Tel. 06373/8290149 oder e-mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch weiterhin auf dem Youtube-kanal unter ec-gemein-
de.de abrufbar. Die Gottesdienste finden je in Präsenz und Livestream bzw. Open Air auf
dem Gemeindegrundstück statt.
Weitere Infos: www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 22.05.
Brücken 09:00 Uhr Gottesdienst
Altenkirchen  10:00 Uhr  Gottesdienst
Donnerstag, 26.05.
Altenkirchen  10:00 Uhr Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
Brücken  11:00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt                        
Anmerkung: Denken Sie beim Gottesdienstbesuch an die gängigen Hygieneregeln
(Maske, Abstand etc.).
Gemeindeveranstaltungen:
Freitag, 20.05.
Altenkirchen 19:00 Uhr  Treffen Männerkochgruppe im Jugendheim (OG).
Montag, 23.05.
Altenkirchen 10:00 - 12:00 Uhr Treffen Kindergruppe „Schnullergang“
                                                              im Jugendheim (UG)
Dienstag, 24.05.
Altenkirchen 17:00 Uhr   Treffen Jugendgruppe im Jugendheim
Mittwoch, 25.05.
Altenkirchen 15:00 – 16:30 Uhr  Treffen Kindergruppe im Jugendheim (UG)
Brücken 18:00 Uhr  Treffen Frauengruppe Brücken im Gemeinderaum an der

Prot. Kirche Brücken.
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen
Bewegungs-undRehabilitations-SportgemeinschaftWaldmohre.V.
Termin-Änderung Mitgliederversammlung 2021
Samstag, 28. Mai, 16 Uhr, lädt die Bewegungs- und Rehabilitations-Sportgemeinschaft
Waldmohr e.V. (Behindertensport-Gemeinschaft Waldmohr) zur ordentlichen Mitglie-
derversammlung inden Festsaal desBürgerhausesWaldmohr,Saarpfalzstraße, ein. Auf
die Einhaltung der Regeln vor Ort wird geachtet ( z.B. Abstandsregeln, Maskenpflicht).
Tagesordung
1. Eröffnung und Begrüßung durch dieVorsitzenden, Feststellung der ordnungsgemäßen

Einberufung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Geschäftsbericht des Vorstandes
3. Rechnungslegung Kassenwart
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Gesamtvorstandes
8. Sonstiges
9. Anträge
10. Schlusswort
Anträge zu TOP 8 unserer Mitgliederversammlung müssen 3 Wochen vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich mit der Begründung bei der Vorsitzenden Heidi Kayser-Straßer,
Saarpfalzstraße 72, 66914 Waldmohr, eingereicht werden. Wir freuen uns über eine re-
ge Teilnahme an der Mitgliederversammlung.
Heidi Kayser-Straßer, Vorsitzende
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Neuer Kurs beim Turnverein 1878Waldmohr
Yoga für Einsteiger
Finde deine innere Mitte und erschaffe deine Balance. Mit Hilfe von verschiedenen Yoga
Übungen und entspannten Atemtechniken kann dein Alltagsstress reduziert werden.
Dadurch kannst du körperliche Flexibilität und mentale Gesundheit gewinnen. Sanftes
Hatha Yoga ist Balsam für die Seele. 10er Karte für Mitglieder 60.- Euro, für Nichtmitglie-
der 80,- Euro. Limitierte Teilnehmerzahl, Anmeldung über mitgliederservice@tvwaldm-
ohr.de. Der Kurs startet am 02.06.2022, jeden Donnerstag um 20:00 bis 21:00 Uhr in
der TV Halle. www.tvwaldmohr.de

Bierfest beim SV Ohmbach
Der SV 1946 Ohmbach lädt am 20.05.2022 ab 18 Uhr im Sportheim zum Bierfest ein.
Angeboten werden zusätzlich zu dem bestehenden Biervorrat sechs weitere, ge-
schmackvolle Biere. Lasst euch überraschen - es ist für jeden Geschmack etwas passen-
des dabei! Für ProBIERlustige gibt es ein Biermenü mit allen sechs Sorten für nur 15€.
Außerdem wird im Sportheim das Relegationsspiel des 1. FCK gegen die SG Dynamo
Dresden übertragen. Der SVO freut sich auf euren Besuch und einen geselligen Abend.

Kegelverein Fortuna Brücken
Landesmeisterschaften Jugend 2022
Am 07./08. Mai 2022 fanden die Landesmeisterschaften Einzel der Jugend im Kegelcen-
ter in Grünstadt statt. In der Altersklasse U14 männlich spielte Jason Leixner für den KV
Fortuna Brücken. Bereits im Vorlauf konnte Jason seine Entwicklungen der letzten Wo-
chen bestätigten und spielte sich mit tollen 382 Kegel auf den 3. Platz. Allerdings lauer-
te Lucas Partsch vom SKC Monsheim auf Platz 4 mit 376 Kegel. Im Endlauf ließ Jason
seinem Verfolger keine Chance und sicherte sich mit starken 393 Kegel den 3. Platz. Ja-
son qualifiziert sich damit zum Deutschen-Classic-Cup der Jugend am 28./29. Mai 2022
in Weinheim. Des Weiteren startete für den KV Fortuna Brücken Ray Leixner in der Alters-
klasse U18 männlich. Samstags erzielte Ray 370 Kegel und belegte den 10. Platz in der
Qualifikation. ImEndlauf lief esdanndeutlichbesser. Ray spielte starkunderreichtemit
449 Kegel neue persönliche Bestleistung. Durch die Aufholjagd konnte sich Ray auf ei-
nen erfolgreichen 6. Platz verbessern. Jason Leixner wird als Gastspieler mit dem KV
Dellfeld die U14 männlich aus Rheinhessen-Pfalz beim Deutschen-Classic-Cup der
Mannschaften am 27. Mai 2022 in Weinheim vertreten. Der KV Fortuna Brücken gratu-
liert seinen JugendlichenzudenErfolgenundwünscht Jasonviel Erfolg beimDeutschen-
Classic-Cup. „Macht weiter so!“

Jason und Ray Leixner bei den Einzelmeisterschaften in Grünstadt

Unser Dorf kegelt
Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause möchte der Kegelverein Brücken das
beliebte Dorfturnier wieder veranstalten. Das diesjährige „Unser Dorf kegelt – Turnier“
findet am Samstag, den 18.06.2022, von 12.00 bis ca. 19.00 Uhr statt. Teilnahmebe-
rechtigt sind Mannschaften der ortsansässigen Vereine und Umgebung, Clubs, Firmen
sowie Straßenmannschaften. Pro Verein, Club, usw. können mehrere Mannschaften ge-

meldet werden. Eine Mannschaft besteht aus vier Personen, welche 4x25 Wurf in die
Vollen absolvieren müssen. Doppelstarts (Start in mehreren Mannschaften) sind eben-
so untersagt, wie das Einsetzen von Sportkeglern, für die noch ein gültiger Spielerpass
vorliegt. Es wird nach der Sportordnung der DCU gespielt. Die Startgebühr beträgt 8,00
€ pro Mannschaft und ist beimStart an den Aufsichtsführenden des Kegelvereins zu ent-
richten. Meldungen sind bis zum 15.06.2022 an Leni Ohliger, Bergstr. 14, 66904 Brü-
cken (Tel.: 06386/7750) oder Sarah Pankonin, Badstr. 9d, 66914 Waldmohr (Tel.:
0176/81144569) zu richten. Es werden Sachpreise und Geldpreise ausgespielt. Die
Siegerehrung findet direkt im Anschluss an das Turnier statt. Der Kegelverein Fortuna
Brücken wünscht allen Teilnehmern „Gut Holz“!

TCWaldmohr
AmWochenendewarderTCWaldmohrmit5Mannschaftenaktiv.DenAuftaktmachtendie
Jungen U15 – Spielgemeinschaft mit Brücken - bereits am Freitag. Leider war die Mann-
schaft aus Zweibrücken für unser Team zu stark, die Jungs verloren mit 0.6 Am Samstag
konnten die Herren 40 Ihr Auftaktmatch gegen Waldhambach/Insheim mit 6:3 gewinnen.
Dabei punktetenSteffen Keller, Daniel Roth und MarkusTraudt im Einzel, Stephan Meisin-
ger / Markus Traudt, Steffen Spies/Steffen Keller und Eric Farries/Daniel Roth gewannen
dann alle Doppel. Auf dem Foto das erfolgreiche Team. Die Herren 50 konnten auch ihr
zweites Spiel gewinnen. Gegen Althornbach erreichte das Team wie im Vorjahr ein 5:4.
Günter Hahnenwald, Jörg Krupp, Patrik Becker und Dieter Fell sorgten für eine Führung
nach den Einzelspielen, Patrik Becker und Dieter Fell gewannen dann auch noch ihr Dop-
pel. Beide Teams sind übrigens aktuell Tabellenführer! Der Sonntag war dann aus Wald-
mohrerSicht nicht mehr so erfolgreich: Die Herren 1 verloren gegen Maudach mit 0: 6, die
Damen 1 konnten aus Frankenthal auch keine Punkte mitbringen. Hannah Finken gewann
Ihr Einzel, Ann Kristin Gregor und Julia Bauer holten noch ein Doppel zum Endstand von
2:7. Bereits am Mittwoch geht es weiter, folgende Partien stehen an:

TC Oberes Glantal Glan-Münchweiler
Am 13.4.2022 fand die Generalversammlung des TC Glan-Münchweiler statt. Zunächst
begrüßte der Vorstand die Mitglieder und reflektierte die vergangene Saison. Der 1.Vor-
sitzende, Udo Kappes, bedankte sich für die Zusammenarbeit im Ausschuss und  bei
den 5Mannschaften für die Teilnahme an der Medenrunde. Alle Mannschaften konnten
gute Spiele verzeichnen.  Coronabedingt gab es keine Bewirtung des Tennisheims. Die
Instantsetzung der Plätze funktionierte sehr gut und alle Plätze sind in einem Top Zu-
stand! Allen Helfern ein großes Dankeschön! Der Vorstand bedankte sich beim Kassen-
wart, Werner Mehlem für die sehr genaue Buchhaltung in den zurückliegenden Jahren.
Nach erfolgtem Bericht der Kassenprüfer und einstimmiger Entlastung des Vorstandes,
standen abschließend die Neuwahlen an.
Das Wahlergebnis:1.Vorsitzender:Udo Kappes,2.Vorsitzender:Hans-Jürgen Pettiliot,
neuer Kassenwart: Andreas Arnold, Sportwart: Konrad Uhl, Schriftführerin: Silvia Gen-
singer, Ausschuss: Tanja Mehlem, Jörg Mehlem, Achim Nicklasch, Dr. Christian Kaiser,
Kassenprüfer: Hans Harth und Andreas Blum. Alle wurden einstimmig gewählt.
Für die Saison 2022 konnten 4Mannschaften gemeldet werden: Herren-C-Klasse, Her-
ren50-B-Klasse, Herren65-B-Klasse und Damen 50-A-Klasse.
Allgemeines: In diesem Jahr ist die Mitgliederzahl gestiegen, insbesondere durch die
Neumeldungen der Herrenmannschaft. Wir freuen uns über diese Entwicklung. Für den
Mai planen wir ein Doppelturnier mit Grillen und ein Trainingswochenende.
Mit sportlichen Grüßen der Vorstand
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SV Kübelberg – TuS BePa II 4-2 (2-1)    
Bei brütender Hitze waren die Gastgeber von Anfang an spielbestimmend und nachdem
bereits 3 Möglichkeiten vergeben wurden traf D. Cuccu in der 25. Minute endlich zum
verdienten 1-0. Nach einem Verletzungsbedingten Wechsel in der Abwehr nutzten die
Gäste die kurzeitigen Abstimmungsprobleme und T. Ludwig traf etwas überraschend
zum 1-1 Ausgleich. Wenig geschockt übernahm der SVK gleich wieder die Initiative, Ch.
Drumm markierte noch vor der Pause das 2-1 (41.). Nach dem Seitenwechsel war nicht
lange gespielt als D. Cuccu nach schönem Zuspiel von St. Traksel mit seinem 2. Treffer
auf 3-1 stellte (55.). Nach dieser vermeintlichen Vorentscheidung schienen die Kräfte
beider Teams merklich zu schwinden, aber die Gäste kamen trotzdem durch einen Tref-
fer vonWoerner nochmal auf 3-2 heran (61.). In der Folge war aber auch BePa nicht mehr
in der Lage unsere Elf ernsthaft in Gefahr zu bringen und wiederum war es Ch. Drumm
der in der letzten Spielminute das 4-2 herbeiführte.
Nächstes Spiel: So. 22.05.2022 um 15 Uhr, SV Brücken – SV Kübelberg

Herren 30 des ASC Bunker Boys Brücken
weiterhin auf Erfolgskurs in der Pfalzliga
Die Herren 50 absolvierten ihr zweites Spiel in der Pfalzliga in Maudach (bei Ludwigsha-
fen) und mussten ihre zweite Niederlage hinnehmen. Sie unterlagen unglücklich mit
4:2. Im Einzel konnte lediglich Markus Defland an 4 gewinnen. Roland Sander an 2 ver-
lor im 2. Satz im Tiebreak nach 4:0 Führung und Rolf Bernd, der den 1. Satz mit 6:4 ge-
wonnen hatte und den 2. mit 6:0 verloren hatte, musste sich im Champions Tiebreak
geschlagen geben. Markus Defland und Martin Gever steuerten dann im Doppel noch
einen Punkt bei. Die Damen 30 verloren ihr zweites Spiel in der Pfalzliga ebenfalls mit
4:2 gegen den TC Otterberg Mühlwoog. In den Einzeln gewannen Natascha Christoffel
und Miriam Huber nach einer tollen Aufholjagd. Ute Sander musste ihr Einzel nach ei-
nem 6:4 im 1. Satz und einer 4.1 Führung im 2. Satz noch abgeben. Die beiden Doppel
gingen mit einem Sieg im 2. Satz im Tiebreak und einem im 3. Satz im Champions Tie-
break an die Gäste, die an diesem Tag etwas mehr Fortune hatten. Die Damen 1 Spielge-
meinschaft mit Schönenberg hatten in der A-Klasse einen erfolgreichen Start mit einem
4:2 Erfolg gegen die Gäste vom TC Mörsch-Frankenthal. Die Herren 30 1. Mannschaft
gewann auch ihr 2. Spiel in der Pfalzliga beim stark eingeschätzten TC Kandel  mit 5:4
und bleibt damit im Titelrennen. In den Einzeln siegten Jens Müler mit 3:6, 0:6, Markus
Frenzel mit 5:7, 1:6 und Sascha Leibrock mit 6:7 und 0:6. Dominic Weber, Stefan Altherr
und Patrick Leibrock gaben ihre Einzel ab. Müller/Weber machten  mit einem 7:5, 1:6
und 3:10 im Champions Tiebreak und  Markus Frenzel mit Sascha Leibrock mit einem
4:6 und 3:6 den nächsten Erfolg für die Bunker Boys klar, die jetzt auch in der Vorder-

pfalz bekannt sein sollten. Die Herren 30, 2. Mannschaft mussten sich bei derSG Erfwei-
ler/Fischbach geschlagen geben. Im Einzel konnte lediglich Daniel Scheid punkten, er
siegte im ChampionsTiebreak. In diesem musste sichThomas Frank nach hartem Kampf
mit 13:15 geschlagen geben. Das Doppel Distler/Joas verlor klar, womit der Sieg der
Heimmannschaft perfekt war.  Am kommenden Sonntag spielen die Herren 30 –
1.Mannschaft in der Pfalzliga Zuhause gegen den SC TA Lugwigshafen und die Herrn 30
– 2. Mannschaft ebenfalls Zuhause gegen den TC Erlenbrunn, da lohnt sich der Weg in
den Karstwald für Tennis interessierte. Spielbeginn ist um 10:00 Uhr.

Die siegreiche Herren 30, 1. Mannschaft bei ihrem 2. Erfolg in der Pfalzliga in Kandel

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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Trödelmärkte

Rheinland-Pfalz. Nach einer
Corona-bedingten Zwangspause
kann die Schatzsuche auf Floh-
märkten und Co. endlich wieder
losgehen. Hier darf die Ware an-
gefasst und begutachtet werden;
hier ist das Feilschen um den
Preis keine Ausnahme, sondern
die Regel. Welche Regeln es bei
einem privaten Flohmarkt sonst
noch gibt, wissen die ARAG Ex-
perten.

Dabei scheint neben dem klas-
sischen Flohmarkt vor allem der
Hofflohmarkt auf privaten Hinter-
höfen im Trend zu sein. Hier wird
nicht nur ver- und gekauft, son-
dern vor allem die Nachbarschaft
entdeckt und hinter die Kulissen
geblickt. Darüber hinaus sind
auch Spezialmärkte immer mehr
im Kommen: Ob für Bücher, Kin-
dersachen, Technik oder Antiqui-
täten - das Spektrum ist dabei
genau so vielfältig wie die Ziel-
gruppen.

Handelt es sich um einen ein-
maligen Garagenverkauf auf dem
eigenen Grundstück, ist dieser in
der Regel unproblematisch. Den-

Jetzt kann die Schatzsuche wieder beginnen

noch empfehlen die ARAG Exper-
ten, als Absicherung das Einver-
ständnis der Stadtverwaltung
oder des Ordnungsamtes einzu-
holen. In vielen Bundesländern
sind bis zu drei private Flohmärk-
te pro Jahr erlaubt. Doch es gibt
ein paar Grundregeln zu beach-
ten.

Wer in einer Mietwohnung
wohnt, sollte sich vom Vermieter
oder der Hausverwaltung eine
Einverständniserklärung holen.

Damit ist man bei Beschwerden
von Nachbarn auf der sicheren
Seite. Die ARAG Experten emp-
fehlen, den Rest der Nachbar-
schaft schriftlich über die Pläne
in Kenntnis zu setzen. Am besten
mit einem Flyer, der gleichzeitig
als Einladung dient. Der Experten
Tipp: Die Prospekte sollten nicht
nur an alle Nachbarn verteilt,
sondern können auch in den Ge-
schäften des Viertels ausgelegt
werden. |ps

Heimische Insekten

Insektenwelt. Für viele Blumen-
fans gibt es kaum etwas Schöne-
res, als sich in eine blühende
Ecke ihres Gartens oder Balkons
zu setzen und den vielen Bienen
und Hummeln bei der Arbeit zu-
zuschauen. Fleißig fliegen sie von
Blüte zu Blüte und erfüllen mit ih-
rem Summen die Luft. Da kann
man manchmal fast vergessen,
dass es unserer Insektenwelt in
Deutschland generell nicht gut
geht.

Aber leider ist das eine Tatsa-
che: Die Vielfalt und Zahl der
Wildbienen geht zum Beispiel
seit Jahren zurück. Und das ist
nicht nur ein Problem für die Um-
welt, sondern auch ganz konkret
für uns, schließlich gehören sie
zu den wichtigsten Bestäubern
unserer Obst- und Gemüsepflan-
zen. Ohne Bienen gibt es weder
süße Beeren noch Zucchini und
Paprika oder frische Äpfel im
Herbst.

Um so wichtiger ist es, dass
man auch im heimischen Garten
oder auf dem Balkon etwas für
die Insekten tun kann. Egal, wie
viel Platz man hat: Mit der richti-
gen Pflanzenauswahl kann man

Was sollte man beim Kauf von Blühpflanzen beachten?

den Bienen rund ums Jahr ein
reichhaltiges Blütenbuffet berei-
ten. Und das bietet auch für das
Auge und die Nase der menschli-
chen Besucher einiges! Blüten-
reiche Pflanzen sind nämlich
grundsätzlich schon einmal sehr
gut. Dennoch gibt es bei der Aus-
wahl ein paar Dinge zu bedenken,
wie das Gartenteam der Initiative
„Blumen - 1000 gute Gründe“ er-
läutert.

So schön sie auch aussehen:
Gefüllte Blüten bieten Insekten
keine Nahrung.

Durch Züchtung wurden bei ih-
nen die Pollen und Nektar produ-

zierenden Staubblätter in farben-
prächtige, aber weitgehend
„nutzlose“ Blütenblätter umge-
wandelt. Man sollte hier also nur
einzelne Exemplare als Dekoob-
jekte, zum Beispiel auf dem Kaf-
feetisch, verwenden. Aber auch
ungefüllte Blüten sind unter-
schiedlich beliebt bei Insekten.
Besonders bienenfreundliche
Pflanzen sind heute im Handel oft
speziell gekennzeichnet. Dar-
über hinaus kann man am besten
vor Ort im Blumenhandel oder
Gartencenter schauen, an wel-
chen Sorten die Insekten sich
tummeln. |ps

Rentenversicherung
bescheinigt Rentenhöhe

Rheinland-Pfalz. Auch Rentne-
rinnen und Rentner müssen bis
zum 31. Juli ihre Steuererklärung
für 2021 abgeben. Von der Deut-
schen Rentenversicherung ha-
ben sie dazu bereits Anfang des
Jahres ihre Rentenbezugsmittei-
lung 2021 erhalten. Diese be-
scheinigt die Höhe der Rente und
der gezahlten Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung im
Jahr 2021 - Angaben für die Steu-
ervordrucke „Anlage R“ und „An-
lage Vorsorgeaufwand“.
Bescheinigung jetzt noch an-

fordern

Wer Anfang des Jahres keine
Rentenbezugsmitteilung für 2021
erhalten hat, kann diese jetzt
noch unter www.deutscheren-
tenversicherung.de/steuerbe-
scheinigung oder unter der kos-
tenlosen Service-Nummer 0800
1000 480 16 anfordern. Dazu
braucht man nur die Versiche-
rungsnummer. Zugeschickt wird
sie dann per Post.
Steuererklärung wird einfacher
Die Daten zum Rentenbezug hat
die Rentenversicherung Anfang
des Jahres auch an die Finanzäm-

Steuererklärung 2021

ter übermittelt. Das macht die
Steuererklärung für Rentnerin-
nen und Rentner einfacher, da sie
die Werte nicht mehr selbst in die
entsprechenden Vordrucke ein-
tragen müssen. Noch einfacher
wird es, wenn sie das neue Portal
www.einfach.elster.de der Fi-
nanzämter für ihre Steuererklä-
rung nutzen können. Bei Fragen
dazu, sollte man sich an sein Fi-
nanzamt wenden.
Übrigens müssen viele Rentner
keine Steuern zahlen. Wer 2021
erstmals eine Rente bekommen
hat, muss erst Steuern zahlen,
wenn die Bruttorente höher als
rund 14 000 Euro jährlich ist (bei
Verheirateten sind es 28 000 Eu-
ro) oder wenn zusätzlich zur Ren-
te noch andere Einkünfte, wie
Zins- oder Mieteinnahmen, er-
zielt werden. Auskünfte zu steu-
erlichen Fragen geben die Fi-
nanzämter, Lohnsteuerhilfeverei-
ne oder Steuerberater. |ps
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deut-

schen Rentenversicherung Rhein-land-

Pfalz, über das Servicetelefon unter 0800

1000 480 16 und im Internet unter

www.drv-rlp.de

Aktion „Ferien amOrt“

Pfalz. Die Sportjugenden in
Rheinland-Pfalz rufen auch in die-
sem Jahr zur Teilnahme an der
Aktion „Ferien am Ort“ auf. Das
Jugendministerium des Landes
stellt den Vereinen neben den
Preisgeldern weitere Zuschüsse
für ihre Freizeiten zur Verfügung.
Kinder bewegen sich laut einer
Aussage der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO zu wenig. Sport-
vereine mit ihren ehrenamtlichen
Strukturen leisten für die Ent-
wicklung von Kindern und Ju-
gendlichen daher einen wertvol-
len Beitrag. Mit der Aktion „Feri-
en am Ort“ unterstützen die
Sportjugenden in Rheinland-
Pfalz Sportvereine in den kom-
menden Sommerferien bei der
Umsetzung von Ferienfreizeiten.
Das Motto in diesem Jahr lautet
„Bewegung erleben“.
„Bewegung erleben zielt auf die
Vielseitigkeit der rheinland-pfäl-
zischen Sportvereine ab. Sobald
ein Ferienprogramm das Thema
Bewegung, Körper und Gesund-
heit, Nachhaltigkeit oder Spielen

Vereine sollen Programm einreichen

beinhaltet, können die Sportver-
eine mit ihrer Aktion zahlreiche
Preise gewinnen“, erklärt Jan
Krämer, Vorsitzender der Sport-
jugend Pfalz.

Dazu müssen die Vereine ihr
Programm einreichen. Aber auch
für die Vereine, die das Motto
nicht umsetzen können, gilt:
„Eine Unterstützung gibt es für
jede Freizeitmaßnahme unserer
Vereine in den Sommerferien.
Die Aktivitäten, seien es Tages-
oder auch Mehrtagesaktionen,
müssen lediglich bei der Sportju-
gend angemeldet werden. Wir
stellen allen Teilnehmer*innen T-
Shirts zur Verfügung“, so Krämer.
Neben den T-Shirts können alle
Vereine mit ihren Aktionen auch
die Zuschüsse des Landes Rhein-
land-Pfalz beantragen. Die Anträ-
ge dafür sind der Sportjugend
Pfalz-Homepage zu entnehmen.
Aktuell gibt es vom Land sechs
Euro pro Tag und Teilnehmer*in.
Detaillierte Informationen gibt es
unter www.sportjugend-pfalz.de.
|ps
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Jüdisches Leben

Rheinland-Pfalz. „Das heute
einstimmig im Landtag verab-
schiedete Landesgesetz über die
Beauftragte oder den Beauftrag-
ten für jüdisches Leben und Anti-
semitismusfragen in Rheinland-
Pfalz ist ein wichtiges Signal und
ein richtiger Schritt zur besseren
Bekämpfung des Antisemitis-
mus. Mit dem Gesetz wird die
Rechtsstellung des Amtes ge-
setzlich festgeschrieben und die
Akteneinsichts- und Auskunfts-
rechte der Beauftragten gegen-
über Behörden - unter Einhaltung
datenschutzrechtlicher Regelun-
gen - gestärkt.“ So die Beauftrag-
te für jüdisches Leben und Anti-
semitismusfragen Monika Fuhr.

Die veröffentlichten bundes-

Neues Landesgesetz verabschiedet

weiten Zahlen für politisch moti-
vierte Kriminalität machten deut-
lich, dass Antisemitismus kein
Nischenproblem ist. Monika
Fuhr: „Sie müssen Mahnung für
uns alle sein. Der Landesregie-
rung und mir persönlich ist es ein
großes Anliegen, dass wir ge-
meinsam, gleich welchen Glau-
bens wir sind, friedvoll in unse-
rem Land zusammenleben kön-
nen. Dafür kämpfen wir und set-
zen wir uns ein. Antisemitismus
hat in Rheinland-Pfalz keinen
Platz. Jüdisches Leben und jüdi-
sche Kultur gehören seit 1700
Jahren zu Rheinland-Pfalz. Unse-
re UNESCO-Welterbestätten sind
Ausdruck unseres reichen und
vielfältigen jüdischen Erbes.“ |ps

Kulturförderung im Ahrtal

Rheinland-Pfalz. Die Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur fördert
den Erhalt der Kultur im Ahrtal
mit 200.000 Euro an zusätzlichen
Mitteln. Die zweite von vier För-
derrunden ist nun abgeschlos-
sen. Der Vorstand hat unter Vor-
sitz von Ministerpräsidentin Malu
Dreyer entschieden, dass 55.500
Euro sieben Projekten zugute-
kommen werden. Außerdem wur-
de über neun weitere Projektför-
derungen in Höhe von 75.000 Eu-
ro entschieden.

„Eine vielfältige und lebendige
Kultur ist für uns als Gesellschaft
von unschätzbarem Wert. Die
Corona-Pandemie hat uns noch
einmal deutlich gemacht, welche
Lücke es reißt, wenn sie fehlt.
Kunst und Kultur sind wichtig für
unser Land und für uns alle. Sie
bieten Freude und Inspiration,
aber auch Räume für kritische
und gemeinsame Reflexion. Die
Kultur bringt Menschen zusam-
men und hat verbindende Wir-
kung: Dies ist wichtiger denn je.
Mit ihrer Förderung von kleineren
wie größeren Projekten unter-
stützt die Kulturstiftung Rhein-
land-Pfalz seit vielen Jahren die
facettenreiche Kunst- und Kultur-
landschaft in Rheinland-Pfalz,“
sagte Ministerpräsidentin Malu
Dreyer. „Ich freue mich beson-
ders, dass wir sieben Kulturpro-
jekte an der Ahr fördern können.
Die Kulturstiftung unterstützt da-
mit den Wiederaufbau der kultu-
rellen Infrastruktur im Ahrtal,“ so
die Ministerpräsidentin weiter.

„Es ist beeindruckend, auf
welch unterschiedliche Weisen
sich die Projekte mit der schreck-

Stiftung unterstützt sieben Projekte im Bereich Kultur

lichen Flutkatastrophe auseinan-
dersetzen. Die Bandbreite reicht
von Projekten, die die Erlebnisse
der Betroffenen dokumentieren,
über Lichtinstallationen, mit de-
nen von der Zerstörung gezeich-
nete Landschaften umgedeutet
werden, bis hin zu einer Ausstel-
lung, die die Menschen im Ahrtal
zusammenbringt“, sagte Kultur-
ministerin Katharina Binz. „Die
Förderung der Kulturstiftung in
Höhe von 200.000 Euro ist ein
wertvoller Beitrag zur Stärkung
der Kultur im Ahrtal. Es ist schön,
anhand der eingereichten Ideen
zu sehen, was für tolle Projekte
mit dieser Förderung im Ahrtal
realisiert werden können“, er-
gänzte die Kulturministerin.

Unter den Projekten, mit de-
nen die Kultur im Ahrtal gestärkt
werden soll, befindet sich eine
Podcast-Produktion. Die Produ-
zentin war selbst von der Flutka-
tastrophe betroffen und sammelt

nun 89 Audio-Porträts von Men-
schen, die entlang der 89 Kilome-
ter langen Ahr leben. Zusammen
mit Fotografien sollen ihre Ge-
schichten auf einer Webseite und
in Form eines Buches dokumen-
tiert werden. Andere Projekte ar-
beiten mit Licht und zeichnen den
Lauf der Ahr nach oder schaffen
Verbindungen, die mit der Zer-
störung der zahlreichen Brücken
abgebrochen sind.

Die Stiftung Rheinland-Pfalz
für Kultur wurde 1991 als rechts-
fähige Stiftung öffentlichen
Rechts gegründet. Über grund-
sätzliche Angelegenheiten der
Stiftung entscheidet der Vor-
stand, der von einem Kuratorium
unter Vorsitz von Ministerin Ka-
tharina Binz beraten wird. |ps

Weitere Informationen:

Weitere Informationen findet Interessier-

te unter: www.kulturstiftung-rlp.de

Informationen für Verbraucher

Verbraucherschutz. ARAG-
Experten informieren Ver-
braucher über aktuelle Ge-
richtsurteile bezüglich Fahr-
verboten, Überstunden und
Rückzahlungen von Fitness-
studio-Beiträgen während
Corona-bedingter Schlie-
ßung.

Absehen vom Fahrverbot
Das Überschreiten der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit um min-
destens 43 Stundenkilometer in-
diziert die Verhängung eines
Fahrverbots von einem Monat.
Davon kann nur abgesehen wer-

Aktuelle Gerichtsurteile und (Corona-)Themen auf einen Blick

den, wenn Anhaltspunkte für
eine außergewöhnliche Härte,
wie etwa der Verlust des Arbeits-
platzes, vorliegen. Dies bedarf

nach Auskunft der ARAG-Exper-
ten laut Oberlandesgericht
Frankfurt am Main jedoch der
ausführlichen Begründung und

Darlegung der zugrundeliegen-
den Tatsachen.

Will sich ein Arbeitnehmer sei-
ne Überstunden bezahlen lassen,
muss er deren Ableistung bewei-
sen – ebenso wie deren Anord-
nung oder Billigung durch den Ar-
beitgeber. Das hat laut ARAG Ex-
perten das Bundesarbeitsgericht
entschieden. Daran habe sich
auch nichts durch ein Urteil des
Europäischen Gerichtshofs geän-
dert, der vor drei Jahren verlangt
hatte, dass Unternehmen die Ar-
beitszeit ihrer Beschäftigten zu-
verlässig aufzeichnen.

Die Betreiberin eines Fitness-

studios muss Beiträge zurück-
zahlen, die sie während der Coro-
na-bedingten Schließung von ei-
nem Mitglied per Lastschrift ein-
gezogen hat. ARAG Experten ver-
weisen auf eine entsprechende
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs.

Dem Rückzahlungsanspruch
könne die Studiobetreiberin ins-
besondere nicht entgegenhalten,
der Vertrag sei dahingehend an-
zupassen, dass sich die verein-
barte Vertragslaufzeit um die
Zeit, in der das Fitnessstudio ge-
schlossen werden musste, ver-
längert wird. |kats/ps

Schmerz,
Klage, Hoffnung

Kaiserslautern. „Schmerz, Kla-
ge, Hoffnung“ stehen im Ge-
spräch in der Dauerausstellung
am Dienstag, 24. Mai, um 18 Uhr
im Museum Pfalzgalerie Kaisers-
lautern (mpk), Museumsplatz 1,
im Mittelpunkt.

Kriegsereignisse schlagen sich
immer auch im künstlerischen
Schaffen nieder: so zum Beispiel
der Verlust geliebter Menschen,
wie bei Käthe Kollwitz, die ihren
Sohn im Ersten Weltkrieg verlo-
ren hat, oder die Besinnung auf
das eigene Ich im „Informel“,
einer Kunstrichtung, die sich
nach den Erfahrungen des Zwei-

Dauerausstellung des mpk

ten Weltkriegs entwickelte.
Doch allem Schmerz zum Trotz

ist immer auch Hoffnung zu se-
hen.
Das Gespräch mit Dr. Svenja
Kriebel widmet sich den ver-
schiedenen Bildern der Hoff-
nung, der Hoffnung auf Wandel-
barkeit des Menschen, auf die
Besinnung humanitärer oder
christlicher Werte bis zur neu auf-
keimenden Lebensfreude in pa-
radiesisch neuer Welt.

Die Führung bietet eine allen
Vorzeichen zum Trotz optimisti-
sche Reise auch durch Jahrhun-
derte der Kunstgeschichte. |ps
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Besserer Mobilfunk

Rheinland-Pfalz. Der Ausbau

von Mobilfunk geht auch im länd-

lichen Raum weiter voran. Im Mai

werden weitere bislang unterver-

sorgte Regionen und Kommunen

durch die Mobilfunkinfrastruk-

turgesellschaft des Bundes (MIG)

und in Abstimmung mit der Clea-

ringstelle Mobilfunk des Landes

Rheinland-Pfalz in das Markter-

kundungsverfahren gegeben.

Erklärt in den kommenden Wo-

chen kein Mobilfunkunterneh-

men, dass es in den nächsten

drei Jahren die Gebiete eigen-

wirtschaftlich ausbauen wird,

können die bestehenden Mobil-

funklücken mithilfe von Förder-

mitteln des Bundes geschlossen

werden. Davon könnten insge-

samt mehr als 40 Gemeinden in

den Landkreisen Altenkirchen,

Bad Dürkheim, Donnersberg-

kreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm,

Germersheim, Südliche Wein-

straße, Südwestpfalz und Trier-

Saarburg profitieren.

Digitalisierungsminister Ale-

xander Schweitzer sagt: „Die

Schließung der weißen Flecken

ist für ein Flächenland wie Rhein-

land-Pfalz besonders wichtig und

entscheidend. Wir haben noch

Weiterer Ausbau in ländlichen Regionen

immer zu oft Verbindungsabbrü-

che und abgeschnittene Ort-

schaften. Das Handy ist aber

längst für viele Menschen zu ei-

nem Ersatz für das Festnetz ge-

worden. Deshalb müssen Emp-

fang und Erreichbarkeit in allen

Regionen gleichermaßen sicher-

gestellt werden. Die Clearingstel-

le Mobilfunk steht hierzu in ei-

nem engen und regelmäßigen

Austausch mit der Mobilfunkinf-

rastrukturgesellschaft des Bun-

des. Gemeinsam achten wir da-

rauf, dass jene Gebiete mit Nach-

holbedarfen hinsichtlich der Mo-

bilfunkversorgung, berücksich-

tigt werden“, sagte Digitalisie-

rungsminister Alexander

Schweitzer.

Die Ausweitung des Mobil-

funks und die Schließung der

weißen Mobilfunkflecken orien-

tiert sich dabei an den Ausbau-

verpflichtungen, die für die Mo-

bilfunkunternehmen seit 2019

gelten. Identifizierte weiße Fle-

cken, also Gebiete, in denen kei-

nerlei Mobilfunk-Empfang vor-

handen ist und auch keine Auf-

bauverpflichtung besteht, kön-

nen mit Fördermitteln des Bun-

des erschlossen werden. |ps

Gemüse der Römerzeit

Ernährung. Es gibt Gemüsear-

ten, die nicht unbedingt jeder

kennt. So ein Gemüse ist der

Mangold, der völlig zu Unrecht im

Schatten des Spinats steht. Sei-

ne Karriere beginnt hierzulande

wahrscheinlich zur Römerzeit.

Sie sollen das Gemüse, das ur-

sprünglich in Vorderasien sowie

am Mittelmeer zu Hause war, mit

nach Mitteleuropa gebracht ha-

ben. Lange Zeit war er hier be-

liebt, bis ihm auf dem Gebiet des

heutigen Deutschlands irgend-

wann nach dem 17. Jahrhundert

der Spinat den Rang abgelaufen

hat. Der Mangold geriet dadurch

fast in Vergessenheit. Beste Vor-

aussetzungen für ein furioses

Comeback in unseren Tagen.

Man sieht es dem Mangold

nicht an, aber er ist verwandt mit

der Zucker- und Futterrübe und

gehört zur Familie der Fuchs-

schwanzgewächse - wie auch der

Spinat. Die Blätter des Mangolds

werden bis zu 30 Zentimeter

lang, die glatt oder gewellt sein

können. Stiele und Blätter gibt es

je nach Art in unterschiedlichen

Farben. Grundsätzlich unter-

scheidet man beim Mangold zwei

Kulturformen: den Stiel- oder

Aromatischer Mangold mit wertvollen Vitaminen

Rippen-Mangold sowie den

Schnitt- oder Blatt-Mangold. Bei-

de kann man komplett genießen -

also mit Stielen und Blättern.

Mangold schmeckt herrlich aro-

matisch und steckt voller Power

für unsere Gesundheit: Vitamin

C, Beta-Karotin, das der Körper

zu Vitamin A umwandelt, B-Vit-

amine, Kalzium, Kalium sowie Ei-

sen sind darin enthalten.

Inzwischen gibt es unzählige

Rezepte für die Zubereitung von

Mangold. Wichtig ist dabei im-

mer: Man sollte ihn frisch genie-

ßen. Das heißt, man sollte das

empfindliche Gemüse am Kauf-

tag zubereiten. Wenn das nicht

geht, dann kann man die Stiele

und Blätter in ein feuchtes Tuch

einschlagen und im Gemüsefach

des Kühlschranks einen Tag la-

gern - maximal vielleicht auch

zwei Tage. Dann steht dem Ge-

nuss nichts mehr im Wege. Das

Team von 1000 gute Gründe hält

weitere Informationen und Re-

zeptideen bereit. |ps

Auf Jod verzichten?

Gesundheit. Die Schilddrüse -

das kleine, schmetterlingsförmi-

ge Organ unterhalb des Kehlkop-

fes beeinflusst mit seinen Hor-

monen zahlreiche Körperfunktio-

nen und den Stoffwechsel des

gesamten Organismus. Vor allem

die Schilddrüsenhormone Thyr-

oxin (T4) und Trijodthyronin (T3)

spielen dabei eine wichtige Rolle.

Für die ausreichende Bildung der

beiden Hormone benötigt der

Körper das essenzielle Spuren-

element Jod. „Jeder kann etwas

für die Gesundheit seiner Schild-

drüse tun.

Wichtig sind beispielsweise

ein gesunder Lebensstil und eine

ausgewogene, jodreiche Ernäh-

rung, zu der unter anderem See-

fisch, Milchprodukte und Jodsalz

gehören“, sagt Professor Dr. Ro-

land Gärtner, Vorsitzender des

Arbeitskreises Jodmangel (AKJ),

anlässlich des Weltschilddrüsen-

tages am Mittwoch, 25. Mai:

Auch Patienten mit Schilddrü-

senerkrankungen, so der Inter-

nist und Endokrinologe weiter,

Bei ausgewogener Ernährung nicht erforderlich

müssen und sollten keinesfalls

vollständig auf Jod verzichten.

Allgemein gilt eine Jodzufuhr,

welche die vom Bundesinstitut

für Risikobewertung (BfR) ausge-

sprochene Tageshöchstmenge

von 500 Mikrogramm nicht über-

schreitet, als gesundheitlich un-

bedenklich und sicher. „Die Ta-

geshöchstmenge des BfR be-

rücksichtigt den bis weit in die

1980er Jahre verbreiteten schwe-

ren Jodmangel in Deutschland,

wodurch vor allem heute noch äl-

tere Menschen von jodmangel-

bedingten Schilddrüsenerkran-

kungen, wie funktionell aktiven

„heißen“ Schilddrüsenknoten,

betroffen sind. Bei diesen Perso-

nen kann eine langfristig erhöhte

Jodaufnahme von über 500 Mi-

krogramm am Tag eine mehr

oder weniger ausgeprägte

Schilddrüsenüberfunktion auslö-

sen. Bei gesunden, normalen

Schilddrüsen führen hingegen

auch höhere Jodmengen zu kei-

nen nennenswerten Auswirkun-

gen auf die Schilddrüsenfunkti-

on“, erklärt Gärtner. Solche Jod-

mengen sind mit der herkömmli-

chen Ernährung in der Regel aber

ohnehin nicht zu erreichen und

auch Schilddrüsenpatienten kön-

nen jodhaltige Lebensmittel

meist problemlos verzehren. Eine

gute Orientierung bietet dabei

die Zufuhrempfehlung der Deut-

schen Gesellschaft für Ernäh-

rung, die für Erwachsene bei 200

Mikrogramm Jod am Tag liegt. |ps
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